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B. Kantonale Gesetze und Verordnungen (Reglemente, Lehrpldne etc.).

. Kanton Zirich.

1. Fortbildungsschule.

I. Lehrplan fiir die landwirtschaftliche Fortbildungsschule des Kan-
tons Ziirich. (Vom 28. November 1930.)

I. Aufgabe und Ziel.

Die Schule stellt sich zur Aufgabe, der in der Landwirtschaft
tatigen ménnlichen Jugend des nachschulpflichtigen Alters, auller
einer erweiterten Allgemeinbildung und Vorbereitung fiir den Ein-
tritt ins biirgerliche Leben, auch berufliche Kenntnisse zu vermit-
teln. Der Lehrstoff der allgemein bildenden Ficher wird so gut als
moglich mit dem Erfahrungskreis und dem Beruf der Schiiler in
Verbindung gebracht und daher angewandt erteilt. Dem beruf-
lichen Unterricht wird nicht die Aufgabe zugewiesen, dem Schiiler
viel Fachwissen zu vermitteln, sondern vielmehr in ihm auf Grund
praktischer Anschauung selbstindiges Beobachten und Denken zu
entwickeln, seine Berufsfrende zu wecken und die Elemente jener
Grundlagen beruflichen Wissens zu legen, die ihn zur Fachbildung
anspornen. Die Fortbildungsschule will dadurch einerseits den
landwirtschaftlichen Fachschulen: (Winter- und Jahresschulen) als
Vorstufe dienen, und anderseits den Ubergang von der Volksschule
zum zukiinftigen Beruf vermitteln. Trotz der Tendenz beruflicher
Ausbildung, die in den Lehrstoff gelegt wird, soll der allgemein
bildende Charakter der Schule deutlich zum Ausdruck kommen.
Der Personlichkeit des Lehrers muf es iiberlassen bleiben, iiberall
da, wo sich Gelegenheit bietet, die Erziehung des Gemeinschafts-
gefiihls, wie die Charakterbildung zur Geltung zu bringen.

Der Ausbau der Fortbildungsschule wird in erfreulicher Weise
gefordert, wenn die vorhandenen Schul- und Volksbibliotheken mit
passender Literatur fachlicher Art vermehrt werden.

I1. Organisation.

Der Hauptunterricht fallt auf das Winterhalbjahr und betragt
in zwei Kursen mindestens je 120 Stunden, von denen 80 Stunden
auf die allgemein bildenden Ficher und 40 Stunden (maximal) auf
den beruflichen Unterricht entfallen. Der letztere wird von Fach-
lehrern (diplomierten Landwirten) erteilt, wihrend der Unterricht
in den allgemein bildenden Fichern der Lehrerschaft der Volks-
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schule iibertragen wird. Das Unterrichtsergebnis wird am ersprieB-
lichsten ausfallen, wenn siamtliche Unterrichtsstunden am Tag ab-
gehalten werden. Die allgemein bildenden Ficher werden erfah-
rungsgemiB am besten wochentlich je einen halben Tag zu vier
Stunden (November-Mirz) erteilt. Der berufliche Unterricht kann
auf einen zweiten Halbtag zu drei Stunden wiahrend der eigent-
lichen Winterzeit (Ende November-Februar) und einige Halbtage
im Sommer angesetzt werden.

Der Eintritt in die Fortbildungsschule soll frithestens nach Er-
fiilllung der obligatorischen Schulpflicht erfolgen.

Eine Fortbildungsschule wird nur dann ihr Ziel vollig errei-
chen, wenn ihr dauernder Bestand gesichert ist. Es ist ganz beson-
ders wiinschbar, daB sich benachbarte Gemeinden zur Fiihrung
gemeinsamer Schulen zusammentun. Die Bildung von Kreisfort-
bildungssechulen scheint vortrefflich geeignet, die nachschulpflich-
tige Jugend auf breiter Grundlage zu erfassen. So kann vor-
lidufig durch das Mittel der Freiwilligkeit das vorhandene Bildungs-
bediirfnis weitgehend befriedigt werden.

I1I1. Lehrstoff.

A. Allgemein bildende Facher.
1. Deutsche Sprache.

Der Unterricht in der deutschen Sprache darf sich nicht auf
das Niederschreiben von Briefen beschrinken; er soll die Schiiler
vielmehr iiber Berufs- und Lebensfragen aufkliren. Wo sich Ge-
legenheit bietet, kann auch auf wichtige gesetzliche Bestimmungen
aufmerksam gemacht werden.

Die Verwendung der gebrduchlichsten Formulare, das Be-
schreiben von Briefumsechldgen, von Karten und geeigneten Papier-
formaten bedarf der besonderen Beachtung.

Die Pflege des miindlichen Ausdrucks erfolgt durch die Be-
handlung geeigneter Abschnitte des , Fortbildungsschiilers® und
durch einzelne Proben aus Werken unserer .Volksdichter.

Der Lehrstoff umfaBt:
Kurs L
a) Angebot und Nachfrage, Erkundigung.

Das Inserieren. Der schulentlassene Knabe sucht eine Stelle.
Der Landwirt bestellt, offeriert, sendet Waren. Frachtbrief,
Mandat, Einzahlungsschein u. s. w.

b) Uber Schuld und Forderung.

Das Kreditwesen und die Kreditinstitute. Das Darlehen, der
einfache Schuldschein, das Faustpfand, die Mahnung zur Zahlung,
das Einzugsmandat, der Geldbrief.

¢) Eingaben an Behorden.
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Kurs IL

a) Uber Dienst- und Vertragsverhilinisse.

Die Dienstverhiltnisse in der Landwirtschaft. Das Zeugnis.
Die Versicherung gegen Unfall, Haftpflicht, Hagelschaden u. s. w.
Miete und Pacht.

b) Kauf von Vieh und beweglichen Sachen.

Mingelriige, Reklamationen, Quittung. Das schriftliche Wahr-
schaftsversprechen beim Viehkauf.

¢) Vom Grundstiickkauf.
Vom Grundbuch, iiber Dienstbarkeiten und Grundlasten.

2. Rechnen.

Das Rechnen wird, soweit es moglich ist, mit dem Beruf in
engste Beziehung gebracht. Wo Wiederholungen notwendig werden,
sind Aufgaben in angewandter Form aus Sachgebieten zu ent-
nehmen, die dem Schiiler neue Begriffe vermitteln. Besonderer
Pflege bedarf das Schiatzen wie die iibersichtliche Darstellung der
schriftlichen Ubungen.

Der Lehrstoff umfaBt:
Kurs L

a) Angewandte Ubungen in den vier Grundoperationen und dem
Prozentrechnen, nach Sachgebieten geordnet. Zum Beispiel
aus dem Staats- und Gemeindehaushalt, der Vieh-, Unfall-,
Haftpflicht- und Hagelversicherung, aus dem Gebiete der
Waldwirtschaft, dem elektrischen Stromverbrauch u. s. w.

b) Berechnungen aus dem Gebiete des Pflanzenbaues und der
Diingung: Diingerwert und Bodenerschopfung. Kosten- und
Ertragsberechnungen: Kartoffel-, Getreideban u. s. w.

Kurs IL

a) Geometrische Berechnungen, verbunden mit Ubungen im
Lesen von Plidnen und Ausmessen von Grundstiicken, Baum-
stimmen, Heustocken, Misthaufen u. s. w.

b) Einfache Berechnungen aus dem Gebiete der Geschwindig-
keit und Ubersetzung (landwirtschaftliche Maschinen).

¢) Berechnungen aus dem Gebiete der Tierhaltung: Preiswiir-
digkeit von Futtermitteln, Milchverwertungen, Schlachtaus-
beute. Kosten eines Pferdearbeitstages u. s. w.

3. Buchfithrung.

In der Buchfiithrung wird der Schiiler in einzelne Elemente
der Buchhaltung eingefiihrt. Dieses Fach soll ihn befidhigen, die
Aufgaben eines Rechnungsstellers in einfachen Verhiltnissen
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selbstindig zu losen und den Sinn fiir Ordnung und Sparsamkeit
entwickeln.

Der Lehrstoff umfalt:
Kunrs L

Besprechung iiber die Geldanlage. Kassabuch eines Land-
wirtes. Rechnung und Gegenrechnung des Landwirtes mit dem
Handwerker. Die Elemente der einfachen Buchfithrung (Vereins-
rechnungen).

Kurs I

Jahresrechnungen von Vereinen oder Genossenschaften (Vieh-
zunchtgenossenschaft, Waldkorporation u. s. w.). Abrechnungen
iiber Erdarbeiten in Regie. Buchfithrung iiber einzelne Zweige
der Landwirtschaft, zum Beispiel Gefliigel- oder Bienenzucht.

4. Staats- und Wirtschaftskunde.

Der Unterrichtsstoff fiir Staats- und Wirtschaftskunde ist wohl
in einer Reihe guter Lehrmittel in mehr oder weniger systema-
tischer, leitfadenartiger Weise zusammengefafit. An Stelle der
trockenen Begriffserklirung wird aber der Lehrer darnach trach-
ten, seinen Lehrstoff im Rahmen der nachstehenden Richtlinien
ins Leben zu setzen: Die Fortbildungsschule soll die Schiiler in
anregender Weise auf den Eintritt ins biirgerliche Leben vorbe-
reiten und sie zu aktiven, aber nicht einseitigen Staatsbiirgern
erziehen. Es ist zu empfehlen, zum Beispiel Begebenheiten in der
engeren und weiteren Heimat, die mit dem wirtschaftlichen und
biirgerlichen Leben in Beziehung stehen, wichtige politische Tages-
fragen, Wahlen und Abstimmungen und behordliche Entscheide
zum Ausgangspunkt des Unterrichtes zu wahlen.

Der Lehrstoff umfafBt:
Kurs 1.

Staatskunde.

a) Gemeinsame Bediirfnisse und gemeinsame Arbeiten
des Volkes.

Friede mit dem Auslande (I.andesschutz). Ruhe und Sicherheit
im Innern (Rechtsschutz). Forderung der Volkswohlfahrt (Sozial-
gesetzgebung).

Pflege der Volksgesundheit.

Erziehung und Bildung: Familie, Schule, Kirche.

b) Wie die Gemeinden, Kanton und Bund die gemeinsamen
Bediirfnisse zu losen suchen.

Ihre Aufgabe auf Grund der Bundes- und Staatsverfassung

und des Gemeindegesetzes. Bundes-, Staats- und Gemeindehaus-
halt.
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¢) Das Verhiltnis des Biirgers zum Staate.

Heimatschein und Biirgerrecht. Pflichten und Rechte des
Biirgers.

d) Die volkerrechtliche Stellung der Schweiz.

Die Entwicklung der Schweiz zur Demokratie. Die Neutralitit,
Asylrecht und Fremdenfrage, Gesandtschaftswesen, Genferkonven-
tion, Volkerbund.

Kurs Il

Wirtschaftskunde.

a) Die Grundlagen der volkswirtschaftlichen Verhéltnisse
unseres Landes.

Urproduktion, Gewerbe und Industrie, Handel und Verkehr.
Die Bevolkerungs- und Siedelungsverhiltnisse.

b) Unsere wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland.

Export, Import, Fremdenverkehr, Handels- und Niederlas-
sungsvertrige, Konsulatswesen, Weltpost u. s. w.

¢) Wirtschaftliche Schranken gegen auflen
und Konkurrenz im Innern.

Zolltarife, Zolle, Monopole, Genossenschaftswesen, Syndikate
(T'rusts).

B. Landwirtschaftlicher Unterricht.

Fiir die Behandlung des Lehrstoffes dieses Unterrichtsgebietes
eignet sich am besten das Motto: ,,Aus der Praxis fiir die Praxis®.
Der Lehrstoff umfaBt:
Kurs L

1. Bau und Lebenstitigkeiten der Pflanzen:
a) Zellen, Gewebe und Organe;
b) der Stoffwechsel (Ernihrung durch die Blitter und die
Wurzeln, die Atmung);
¢) die Grundziige der Fortpflanzung und Vererbung.
2. Bodenbearbeitung und Diingung:
a) Die Bodenbearbeitung;
b) der Zweck der Diingung;
c) Wirtschafts- und Handelsdiinger (Bezeichnung, Gehalt,
Behandlung, Wirkung und Verwendung).

Kurs IL
1. Bau und Leben der landwirtschaftlichen Nutztiere:

a) Der Bewegungsapparat (Knochen und Muskeln);

b) der Erndhrungsapparat. (Die Organe des Ernihrungs-
apparates, die Verdauung, der Blutkreislauf und die
Atmungsorgane.)
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2. Haltung und Fiitterung:
a) Der Einfluf der Erndhrung auf das Tier;
b) die Nidhrstoffe;
c¢) die Haltung und Pflege der Tiere.
Anmerkung Als Erginzung des behandelten Unterrichts-
stoffes im Winter werden fiir beide Kurse je 2 Halbtage wiahrend

des Sommers zu Flurbereisungen, Demonstrationen und Besich-
tigurg landwirtschaftlicher Betriebe verwendet.

Dem vorstehenden Lehrplan wird die Genehmigung erteilt.
Er hat dem Unterricht in den landwirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen als Wegleitung zu dienen.

2. Mittelschulen und Berufsschulen.

2. Wegleitung fiir die Abfassung der Stundenpldne der Mittelschulen
des Kantons Ziirich. (Vom 18. Mirz 1930.) [Provisorisch.]

3. Regulativ iiber die Erteilung von Studienunterstiitzungen an Schiiler
der kantonalen Mittelschulen. (Vom 23. Dezember 1930.)

§ 1. Der Kanton Ziirich gewidhrt Schiilern der kantonalen
Mittelschulen (Kantonsschulen in Ziirich und Winterthur, Lehrer-
seminar Kiisnacht, Technikum in Winterthur), die sich durch Be-
gabung, Leistungen, Flei und ‘Wohlverhalten einer Unterstiitzung
wiirdig erweisen, und deren okonomische Verhiltnisse eine solche
rechtfertigen, Studienunterstiizungen. Diese bestehen in Frei-
pliatzen, Stipendien, Beitrigen an die Ausgaben fiir Unterkunft
und Verpflegung, tigliche Fahrten, Mittagsverpflegung auBer dem
Hause, Anschaffung der Lehrmittel und Privatunterricht.

§ 2. Die Freiplatze bestehen imm ErlaB des ganzen, aus-
nahmsweise auch nur eines Teils des Schulgeldes, der Sammlungs-
beitrige, der Einschreibegebithr und allfdllig weiterer Gebiihren,
ausgenommen die Versicherungsprimien und die Priifungs-
gebiihren.

§3. Die Stipendien sind staatliche Geldbeitrige an die
Kosten des Studiums und des Unterhaltes. Sie zerfallen:

a) In ordentliche Stipendien aus dem durch das Staats-
budget festgesetzten Kredit;

b) in auBerordentliche Stipendien, die dem Stipendienfonds
der hoheren Lehranstalten entnommen werden.

Mit dem Stipendium ist ein Freiplatz verbunden.
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§ 4 Die ordentlichen Stipendien betragen jihrlich:

a) Im 7. und 8. Schuljahr . . . Fr. 100.— bis 300.—
b) im 9. und 10. Schuljahr . . . , 200.— bis 400.—
¢) im 11. bis 13. Schuljahr . . . , 300.— bis 600.—

Innerhalb dieser Ansitze kann das Stipendium von Jahr zu
Jahr angemessen erhoht werden.

Auf besondern Wunsch des Besorgers konnen auch Stipendien
unter den obigen Mindestansitzen gewidhrt werden.

§ 5. Die anBerordentlichen Stipendien richten sich in
ihrer Hohe nach dem aus den Ertrignissen des Fonds sich er-
gebenden Kredite. Sie sind bestimmt:

a) Fiir Schiiler, die des ordentlichen Stipendiums nicht teil-
haft werden konnen (§ 9);

b) als Zulage zu dem ordentlichen Stipendium in besondern
Fallen. :

§ 6. Die Beitrdge an die Ausgaben fiir Unterkunft und
Verpflegung dienen dazu, auswirtigen Schiilern das Wohnen
am Schulort zu erleichtern. Sie betragen im Maximum Fr. 900.—
fiir das Jahr.

§ 7. Beitrige an die Fahrtkosten konnen auswirts woh-
nende Schiiler erhalten. Diese Beitridge decken die Fahrtauslagen
teilweise oder ganz.

In Ziirich und Winterthur konnen auch Beitrige an die Aus-
lagen fiir Tramfahrten gewidhrt werden, wenn der Schiiler mehr
als zwei Kilometer vom Schulhaus entfernt wohnt.

§ 8. Fiir Beitrige an die Lehrmittel und an allfdlligen
Privatunterricht (Nachholunterricht), der infolge des Uber-
trittes an die Mittelschule oder wegen Krankheit notwendig wird,
steht den Schulleitungen zugunsten bediirftiger Schiiler ein jahr-
licher Kredit zur Verfiigung.

Bei Riickweisung eines Schiilers, der einen Beitrag an die Lehr-
mittel erhielt, fallen die Lehrmittel im Werte des bezogenen Be-
trages an die Schule zuriick.

§ 9. Ordentliche Stipendien, Freipldtze und Beitrige an Woh-
nungs- und Kostgeld oder Fahrtkosten werden nur solchen Schii-
lern gewihrt, deren Eltern Kantonsbiirger sind oder sich als
Biirger eines andern Kantons mindestens ein Jahr im Kanton
Ziurich niedergelassen haben.

AuBerordentliche Stipendien (§ 5b) konnen auBer diesen Schii-
lern ausgezeichnet ausgewiesene oder besonders bediirftige Schwei-
zerbiirger erhalten, bei denen diese Bedingung nicht erfiillt ist,
ebenso in besondern Fillen Auslinder nach mindestens zehn-
Jihriger Niederlassung im Kanton Ziirich.
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Fiir das Lehrerseminar Kiisnacht gelten hinsichtlich der Dauer
der Niederlassung besondere Bestimmungen.

Ausliindern konnen auf Gesuch des Besorgers die besondern
Gebiithren beim Schulgeld erlassen werden, wenn die Mutter vor
der Verheiratung Schweizerin war.

§ 10. Zur Erlangung einer staatlichen Studienunterstiitzung
muB der Schiiler folgende Bedingungen erfiillen:

a) FleiB, Betragen und sonstige Charaktereigenschaften miis-
sen gut, die Eignung zum Besuch einer hoheren Schule
darf nicht zweifelhaft sein.

b) In den maBgebenden Fichern muB ein Leistungsdurch-
schnitt von mindestens 4,5 erreicht sein. Ausnahmsweise
konnen Schiiler einer beruflichen Mittelschule bei aus-
gesprochener Eignung Stipendien oder anderweitige Stu-
dienunterstiitzungen erhalten, wenn jene Bedingung nicht
voll erfiillt ist. ,

Unter den maBgebenden Fichern sind zu verstehen: am
Gymnasium, an der Oberrealschule und an der Maturitiits-
abteilung der Handelsschule die wissenschaftlichen Fiécher.
an den Berufsschulen: die obligatorischen Fécher (am
Seminar mit Turnen, am Technikum und an der Handels-
schule ohne Turnen).

§ 11. Freipldtze konnen bei Wohlverhalten auch Schiilern zu-
gesprochen werden, die den Bedingungen von § 9, Absatz 1, und
von § 10, b, nicht vollig entsprechen.

§ 12. Sinkt der Leistungsdurchschnitt (§ 10) oder gehen Fleifl
und Betragen wesentlich zuriick, so werden, ausgenommen am
Technikum, die Studienunterstiitzungen auf Zusehen hin zunichst
auf ein weiteres halbes Jahr bewilligt. Heben sich innerhalb dieser
Zeit Leistungen und Fleil nicht auf die geforderte Hohe, so werden
die Studienunterstiitzungen (ausgenommen Fahrtentschiadigungen)
dem Schiiler nicht ausbezahlt. Ebenso hat schlechtes Betragen den
Entzug zur Folge.

§ 13. Schiiler, die einmal nicht promoviert wurden, konnen sich
erst nach Ablauf von zwei Jahren wieder um eine Studienunter-
stiitzung bewerben. Provisorisech promovierten Schiilern konnen
fiir die Klasse des Provisoriums keine Unterstiitzungen, sonderr
nur Freipliatze gewdhrt werden.

§ 14. Eine Ausnahme von den Bestimmungen der §¢ 12 und 13
kann nur gemacht werden, wenn die unbefriedigenden Leistungen
des Schiilers durech Krankheit oder besondere Familienverhiltnisse
begriindet sind, ferner wenn es sich um Schiiler handelt, die bei
erwlesener Tiichtigkeit unmittelbar aus der Praxis in das Techni-
kum oder die kantonale Handelsschule iibergetreten sind.
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§ 15. Die Hohe der Studienunterstiitzung richtet sich nach der
okonomischen Lage der Eltern und nach den personlichen Verhalt-
nissen der Familie (Zahl, Alter, Erwerbsfihigkeit der Kinder,
Krankheit in der Familie ete.).

Ganz- und Halbwaisen erfahren besondere Beriicksichtigung.

§ 16. Bewerbungen um Zuerkennung von Studienunterstiitzun-
gen sind der Schulleitung auf den von ihr durch Anschlag bekannt
gegebenen Termin schriftlich einzureichen unter Beniitzung hierfiir
bestimmter Formulare und unter Beigabe eines Steuerausweises.

Gesuche um Beitrige an die Lehrmittel sind in der ersten Schul-
woche des Sommer- oder Winterhalbjahres einzureichen. Gesuche
um Beitrdge an Privatunterricht (§ 8) konnen jederzeit angemeldet
werden.

§ 17. Die Schulleitungen priifen die Gesuche und treten zu die-
sem Zwecke notigenfalls mit den Lehrern und mit dem Inhaber
der elterlichen Gewalt oder Vormund in Verbindung.

Sie reichen ihre Berichte und Antrige bis zum 20. Mai und
5. November der Erziehungsdirektion ein, die im Bedarfsfalle die
Schulleitungen zum Zwecke der Antragstellung an den Erziehungs-
rat zn einer Konferenz einberuft.

Bei neu eingetretenen Schiilern lautet der Antrag auf Zuerken-
nung des Freiplatzes und der Fahrtentschiadigung definitiv. Andere
Studienunterstiitzungen konnen nur bedingt zuerkannt werden.

§ 18. Die Auszahlungen erfolgen auf Grund von Anweisungen
der Schulleitungen, und zwar an den beiden Kantonsschulen halb-
jahrlich je im Juli und im Dezember, beim Lehrerseminar und,
soweit erforderlich, beim Technikum vierteljdhrlich nach Verein-
barung mit der Erziehungsdirektion.

An neu eingetretene Schiiler erfolgt die Auszahlung nur, wenn
der geforderte Leistungsnotendurchschnitt (§ 10) nach dem ersten
oder eventuell zweiten Quartal erreicht worden ist.

§ 19. Die Schulleitungen iiberwachen die mit staatlichen Unter-
stiitzungen bedachten Schiiler und ziehen Lehrer und Eltern oder
Vormiinder zur Hilfe herbei.

§ 20. Wenn ein Schiiler im Laufe des Schuljahres aus der
Schule austritt, so verfillt das Stipendium. Die Schulleitung stellt
Antrag auf Riickerstattung der im betreffenden Schuljahr bezoge-
nen Betrige.

§ 21. Riickzahlungen von Studienunterstiitzungen fallen in den
Stipendienfonds der hoheren Lehranstalten.

§ 22. Dieses Regulativ tritt nach der Genehmigung durch den
Regierungsrat auf Beginn des Schuljahres 1931/32 in Kraft.
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Es ersetzt das Regulativ iiber die Erteilung von Stipendien
und weitern Studienunterstiitzungen an Schiiler der kantonalen
Mittelschulen vom 14. Juni 1921 und hebt auch andere bisherige
Bestimmungen iiber die Studienunterstiitzungen auf.

4, Abdnderung und Erginzung der Schulordnung der Kantonsschule
Ziirich vom 23. Mai 1922. (Vom 28. November 1930.)

§ 33. Die Schiiler diirfen andern Vereinen im allgemeinen nur
dann angehoren, wenn fiir dieselben Bestrebungen kein Schiiler-
verein besteht. Fiir den Eintritt in einen solechen Verein gilt die
gleiche Vorschrift wie fiir die Schiilervereine (vergl. § 31).

Der Schiiler und sein Vater oder Vormund haben dem Rektor
auf Verlangen iiber jede Vereinsangehorigkeit Auskunft zu geben.

Eine Werbetitigkeit fiir fremde Vereine ist in der Sehule nicht
zuldssig.

Den Schiilern ist ferner verboten, sich aktiv in einer politischen
Vereinigung oder in einer Jugendorganisation zu betédtigen, die mit
einer politischen Vereinigung in Beziehung steht.

Uber das Tragen von Abzeichen und Anbringen von Anschligen
auf dem Schulgebiet entscheiden die Rektorate.

5. Lehrplan der Schule fiir Bautechniker am Technikum des Kantons
Ziirich in Winterthur. (Vom 23. Dezember 1930.)

1. Klasse (IP, Sommerhalbjahr).

Deutsche Sprache (3 Stunden). Aufsitze, Ubungen im miindlichen
Ausdruck, allgemeine Stilistik, Lektiire.

Rechnen (3 Stunden). Ubungen im numerischen Rechnen mit
ganzen und gebrochenen Zahlen. Proportionen. Prozentrech-
nungen.

Algebra (5 Stunden). Die Grundoperationen mit algebraischen
GroBen. Darstellung von Summen durch Produkte. Potenzen.
Gleichungen I. Grades mit einer und mehreren Unbekannten.

Geometrie (5 Stunden). Planimetrie, elementare geometrische
Theorie der Kegelschnitte.

Physik (3 Stunden). Statik, Dynamik, Hydrostatik, Hydrodynamik.

Chemie (3 Stunden). Grundziige der Experimentalchemie. Nicht-
metalle.

Fachzeichnen (8—10 Stunden). Linien, Schriften, Teilungen, Pro-

jektionszeichnen, Parallelperspektive, Aufnahme einfacher
Bauobjekte.
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Freihandzeichnen (4 Stunden.) Zeichnen einfacher ornamentaler
Motive nach Wandtafelskizzen. Einfiihrung in die Per-
spektive.

II. Klasse (IIb, Winterhalbjahr).

Deutsche Sprache (2—3 Stunden). Geschiiftsaufsitze und Briefe.
Ubungen im miindlichen ‘Ausdruck. Lektiire.

Algebra (3 Stunden). Wurzeln, Logarithmen. Rechenschieber.
Gleichungen II. Grades mit einer Unbekannten. — Graphische
Darstellungen. Grenzwerte.

Geometrie (3 Stunden). Trigonometrie. Stereometrie: Oberflichen-
und Inhaltsberechnungen von Korpern.

Darstellende Geometrie (6—7 Stunden). Grundoperationen, axono-
metrische Darstellungen, ebene Schnitte. Durchdringungen,
Schatten-Konstruktionen.

Physik (3 Stunden). Ausgewihlte Kapitel aus Wirmelehre, Optik
und Elektrizitiatslehre.

Chemie (3 Stunden). TFortsetzung der anorganischen Chemie mit
besonderer Beriicksichtigung der gesteinbildenden Mineralien.
Die Brenn- und Leuchtstoffe.

Baulkonstrukilionslehre (10 Stunden). Besprechung eines Baues als
Gznzes und spezielle Behandlung der Maurer-, Steinhauer-
und Verputzarbeiten. Vortrag mit Wandtafelskizzen. Ubungen.

Freihandzeichnen (4 Stunden). Zeichnen einfacher Schmuckteile

von Gebduden in verschiedenen Darstellungen. Ubungen in
Perspektive.

II1. Klasse (ITIP, Sommerhalbjahr).

Deutsche Sprache (2 Stunden). Miindliche und schriftliche Ubungen
mit besonderer Beriicksichtigung der Praxis, schriftlicher
Verkehr mit Behorden.

Mathematik (2 Stunden). Funktionsbegriff. Graphische Darstellung
und Diskussion von Funktionen. Maxima und Minima.

Perspektive (2 Stunden). Konstruktion perspektivischer Bilder.
Angewandte darstellende Geometrie (4 Stunden). Beispiele aus dem
Gebiete der Maurer- und Steinhauerarbeiten. Schattenlekre.

Baukunde (2 Stunden). GrundriBanlage einfacher Wohngebiude.

Baumechanik (2 Stunden). Zusammensetzung und Zerlegung von
Kréaften, Krifte- und Seilzng, statisches Moment, Gleich-
gewichtsbedingungen. Schwerpunkt und Trigheitsmoment.

Physik (2 Stunden). Ausgewihite Kapitel aus der Elektrizitiitslehre
als Grundlage fur elektrische Installationen.
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Bauzeichnen und Konstruktionslehre, Vortrag mit Ubungen (12—14
Stunden). Zimmerarbeiten. Werkpline nach gegebenen
Skizzen.

Freihandzeichnen (4—3 Stunden). Zeichnen und Skizzieren nach
der Natur.

Vermessungskunde (2 Stunden). Theorie und Praxis der einfachen
LingenmeBwerkzeuge und Instrumente zum Abstecken rech-
ter Winkel. Das Nivellieren. Lingen- und Querprofile.

IV. Klasse (IV >, Winterhalbjahr).

Mathematil: (2 Stunden). Anwendungen auf Statik und Festig-
keitslehre.

Angewandte darstellende Geometrie (2 Stunden). Beispiele aus
dem Gebiete der Holzkonstruktionen.

Baumaterialienlehre (2 Stunden). Besprechung der in der Bau-
praxis hauptsichlich vorkommenden Materialien.

Baumechanil: (4 Stunden). Festigkeitslehre: Zug, Druck, Schub,
Biegung, Knickung, Ubungen aus den Baukonstruktionen.

Bauzeichnen und Konstruktionslehre, Vortrag mit Ubungen (12—14
Stunden). Dachdecker-, Spengler- und Glaserarbeiten. Ent-
werfen einfacher Bauobjekte, Werkpléine.

Baukosten und Baufiihrung (6 Stunden). Vorausmall und Voran-
schlag fiir Wohngebdude. Einheitspreis und dessen Ermitt-
lung. Allgemeine und spezielle Bauvorschriften, Bauvertrige,
Bauleitung, Organisation von Baustellen.

Freihandzeichnen (3 Stunden). Skizzieren. Darstellen architek-
tonischer Objekte.

Modellieren (3 Stunden). Einfithrung in die Modelliertechnik.
Modellieren einfacher architektonischer Einzelheiten.

V. Klasse (V b, Sommerhalbjahr).
Baukunde (4 Stunden). GrundriBanlage von Wohnhdusern, ein-
facher Sffentlicher Gebaude und landwirtschaftlicher Baunten.

Bauentwerfen (14—15 Stunden). Entwerfen und konstruktive
Durchbildung einfacher Gebiude. Spezielle Behandlung der
Bau-, Mobelschreiner- und Schlosserarbeiten.

Baumechanik (2 Stunden). Ausgewiithlte Kapitel aus Statik und
Festigkeitslehre. ;

Erd- und Wegbau (3 Stunden). Gelindedarstellung, Lingen- und
Querprofile. Massenberechnung. Durchfithrung eines kleinen
StraBenprojektes mit Kostenanschlag.

Buchhaltung (2 Stunden). Die Lehre von der Unternehmung. Das
Kostensystem und die Geschiftsbiicher. Ausfithrung eines
kurzen Geschiaftsganges. Der Zahlungsverkehr.
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Freihandzeichnen (4—3 Stunden). Landschaftszeichnen. Skizzieren
nach der Natur; mit Exkursionen.

Modellieren (8 Stunden). Fortsetzung des Unterrichts der
IV. Klasse.

Vaterlandskunde (2 Stunden). Verfassungs- und Wirtschaftskunde
der Schweiz. :

VI. Klasse (VIb, Winterhalbjahr).

Eisen- und Eisenbétonbau (8 Stunden). Entwurf und Berechnung
einfacher Konstruktionen in Eisen und Eisenbeton.

Installalionsarbeiten (4—6 Stunden). Versorgung der Gebdude
mit Wasser und Lieht. Ofen- und Zentralheizungen, Ven-
tilation.

Bauentwerfen (14—15 Stunden). Fortsetzung der Ubungen aus
der V. Klasse mit besonderer Beriicksichtigung der Durch-
bildung von Innenrdumen.

Baustil-Lehre (2 Stunden). Ubersicht der Baustile bis auf die
Neuzeit. '

Modellieren (3 Stunden). Herstellen von Gebidudemodellen nach
eigenen HEntwiirfen. :

Baurecht (2 Stunden). Eigentumsrecht, Nachbarrecht, Werkver-
trag, Expropriationsrecht, Baugesetz.

6. Lehrplan der Schule fiir Tiefbautechniker am Technikum des Kantons
Ziirich in Winterthur. (Vom 23. Dezember 1930).

I. und II. Klasse mit den Klassen der Bautechniker-Schule
vereinigt.

1I1. Klasse (II1t, Sommerhalbjahr).

Deutsche Sprache (2 Stunden). Miindliche wund schriftliche
Ubungen mit besonderer Beriicksichtigung der Praxis.

Algebra (5 Stunden). Gleichungen 2. Grades mit zwei Unbekann-
ten. Exponentialgleichungen. Arithmetische und geome-
trische Reihen. Grenzwerte. Der Differentialquotient.

Geometrie (b Stunden). Rechtwinklige wund Polarkoordinaten.
Flicheninhalte aus Koordinaten, Gerade, Parabel. Allge-
meine Dreiecksberechnung. Aufgaben aus der Vermessungs-
kunde.

Darstellende Geometrie (4 Stunden). Kotierte Pldne und deren
Anwendungen. ;

Physil: (2 Stunden). Ausgewihlte Kapitel aus der Elektrizitats-
lehre.
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Fachzeichnen (6 Stunden). Einfache Baugegenstinde und Pline
von Baustellen. Situationsplidne.

Baukonstruktionslehre (2 Stunden). Mauerwerksarten. Stein-
und Betonkonstruktionen. Stiitz-, Futter-, Verkleidungs-
und Fliigelmauern, kleinere Durchliisse.

Baumechanik (2 Stunden). Zusammensetzen und Zerlegen von

Kriaften. Gleichgewichtsbedingungen. Statisches Moment.
Schwerpunkt. Trigheitsmoment.

Vermessungskunde (4 Stunden). LingenmeBwerkzeuge. Abstecken
rechter Winkel. Elementare Aufnahmemethoden. Das
Nivellierinstrument. Lingen- und Querprofile.

Vermessungskunde, Ubungen (4 Stunden). Feldiibungen in der
Anwendung der Mef8methoden und Instrumente.

IV. Klasse (IVt, Winterhalbjahr).

Mdthematik (4 Stunden). Differentiation einfacher Funktionen.
Maxima und Minima. Kriimmungskreis. Das Integral.

Geometrie (2 Stunden). Kreis, Ellipse. Hyperbel und andere
technisch wicehtige Kurven. Graphische Losung von Glei-
chungen. Nomographische Darstellungen.

Baukonstruktionslehre (4 Stunden). Baustoff und Eleﬁlente der
Holzkonstruktionen. TUbungen im Projektieren von Holz-
und Steinbauten.

Baumechanik (8 Stunden). Der einfache Balken. Statisch be-
stimmte Fachwerktriger. Einfache statisech unbestimmte
Systeme, Festigkeitslehre. :

Hydraulil: (3—4 Stunden). Hydrostatik. Ausfluf des Wassers
aus Offnungen. Uberfille. Bewegung des Wassers in ge-
schlossenen Leitungen und offenen Gerinnen. Wassermes-
sungen.

Vermessungskunde (5 Stunden). Der Theodolit. Trigonometrische
und polygonometrische Punktbestimmung. Flichenbestim-
mungen. Optische Distanzmessung. Hohenbestimmungen.
Topographie. Absteckungsaufgaben.

Baumaterialenkunde (2—3 Stunden). Natiirliche Gesteine. Kiinst-
liche Steine. Holzer. Metalle. Spezielle StraBenbaustoffe.

Grundbau (4 Stunden). Geologische Grundlagen. Tragfiahigkeit
des Baugrundes. Die Griindungsmethoden und ihre Anwen-
dungen. Ubungen.

Eleldtrische Antriebe (2 Stundem). Verschiedene Stromsysteme,

Installation von Motoren mit Beriicksichtigung der beson-
deren Verhaltnisse auf der Baustelle.
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V. Klasse (Vt, Sommerhalbjahr).

Mathematik (2 Stunden). Integration einfacher Funktionen. An-
wendung auf die Baumechanik und auf die Hydraulik.
Baukonstrukiionslehre (2 Stunden). FEisenkonstruktionen. Bau-
stoff, Konstruktionselemente und Verbindungsmittel.
Baumechanil; (4 Stunden). .Erddruck. Berechnung von Stiitz-

mauern, Staumauern und Gewolben.

Vermessungskunde (5 Stunden). Feldiibungen mit Theodolit und
MeBtisch. Absteckungen. Auswertung der Ubungen.
Grundbau (3 Stunden). Druckluftgriindungen. Weitere Anwen-

dungen der Griindungsmethoden.

Erd- und Wegbau (3 Stunden). Allgemeine Grundlagen zur Pro-
jektierung von Endarbeiten. Einfache Weg- und StraBen-
bauten.

StraBenbau (2 Stunden). Technische Grundlagen fiir die Linien-
fithrung und den Bau von StraBlen. Moderne Straflen-
beldge. Ausfithrung eines StraBenprojektes.

Briickenbau (4 Stunden). Holz- und Steinbriicken. Lehr- und
Dienstgeriiste. Projektierung einfacher Briicken in Holz
und Stein.

Wasserbau (4 Stunden). Die natiirlichen Wasserlidufe. Wildbach-
verbauung und FluBregulierung. Ubungen.

Eisenbetonbau (2 Stunden). Higenschaften des KEisenbetons und
seiner Materialien. Die Konstruktionselemente.

Buchhaltung (2 Stunden). Die Lehre von der Unternehmung.
Kostensystem und Geschiftsbiicher. Ausfithrung eines kur-
zen Geschiftsganges. Der Zahlungsverkehr.

Vaterlandskunde (2 Stunden). Verfassungs- und Wirtschaftskunde
der Schweiz.

VI. Klasse (VIt, Winterhalbjahr).

Eisenbahnbau (6 Stunden). Die technischen Grundlagen fiir deun
Eisenbahnbau. Unterbau und Oberbau. Tunnelbau. Ubungen.

Briickenbau (6 Stunden). - Berechnung und Konstruktion von
Balkenbriicken und einfachen Fachwerkbriicken in Eisen.
Ubungen.

Wasserbau (6 Stunden). Kraftwerke. Kanal- und Schleusenbau.
Projekt eines einfachen Kraftwerkes.

Eisenbetonbau (4 Stunden). Berechnung und Konstruktion ein-
facher Eisenbetonbauten. Kostenvoranschlag. Ubungen.
Wasserversorgung (2 Stunden). Wasserbedarf. Gewinnung, Spei-

cherung, Leitung und Verteilung des Wassers.
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Kanalisation (2 Stunden). Abwassermengen. Berechnung und Kou-
struktion der Kanalisationsleitungen. Kliranlagen.

Baumaschinen (2 Stunden). Beschreibung der Hebezeuge, Pumpen,
Bagger, Rammen, Forderanlagen, Steinbrecher, Bauplatz-
einrichtungen.

Baukosten und Baufiihrung (3—4 Stunden). Voranschlag. Einheits-
preise.  Verdingungsordnungen. Bauvorschriften. Bau-
vertrige. Bauleitung.

Rechtskunde (2 Stunden). Die wichtigsten Abschnitte aus dem
Sachenrecht; Grundziige des Baugesetzes und des Expro-
priationsrechtes.

7. Studienfonds des Technikums in Winterthur. (Vom 30. Januar 1930).

3. Universitat.

8. Promotionsordnung der theologischen Fakultdt der Universitdt in
Ziirich. (Vom 28. November 1930).

§ 1. Die theologische Fakultit verleiht den akademischen
Grad eines Doktors der Theologie
a) auf Grund einer Abhandlung, die selbsténdige Forschung
beweist und die wissenschaftliche Erkenntnis fordert, und
einer anschlieBenden Priifung;
b) ehrenhalber als Wiirdigung von wissenschaftlichen Lei-
stungen oder von Verdiensten um die christliche Kirche.

I. Die Erwerbung des Doktorgrades durch Priifung.

§ 2. Wer den Grad eines Doktors der Theologie durch Priifung
erwerben will, hat sein Gesuch unter Angabe des von ihm ge-
wahlten Hauptfaches dem Dekan der Fakultdt schriftlich mitzu-
teilen und demselben beizulegen:

1. Einen Abrifl seines Bildungs- und Studienganges;

2. Ausweise, welche dartun, daB er mindestens sieben Se-
mester an einer Universitidt theologische Studien betrieben
hat, oder Ausweise tiber theologische Studien, die von der
Fakultiat als gleichwertig anerkannt werden;

3. ein geniigendes Sittenzeugnis, wenn er nicht von vorn-
herein der Fakultdt hinreichend bekannt ist;

4. eine wissenschaftliche Abhandlung, deren Gegenstand in
der Regel dem gewiihlten Hauptfach entnommen sein mub,
gedruckt oder im Manuskript, jedoch mit AusschluBl einer
philosophischen Doktorarbeit.

§ 3. Die Abhandlung wird vom Dekan zuerst dem Vertreter
oder den Vertretern des Faches, in deren Bereich ihr Gegenstand
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fallt, zur Priifung und Begutachtung iibermittelt. Das Gutachten
wird nebst den in § 2 erwdhnten Eingaben des Bewerbers bei den
iibrigen Mitgliedern der Fakultdt in Umlauf gesetzt. Uber die
Zulassung zur Prifung wird durch einfache Stimmenmehrheit
entschieden. Der Dekan stimmt mit; bei Stimmengleichheit gibt
seine Stimme den Ausschlag.

§ 4. Die Priifung erfolgt sowohl schriftlich als miindlich.

§ 5. Die schriftliche Priifung besteht in der Bearbeitung einer
Aufgabe, welche der Bewerber innerhalb dreier Tage zu Hause,
unter freier Benutzung der wissenschaftlichen Hiilfsmittel zu
losen hat.

Von dieser schriftlichen Priifung kann durch FakultitsbeschluB3
befreit werden, wer bereits eine gute Priifung im Sinne des § 7, Ab-
satz 2, abgelegt hat.

§ 6. Der Dekan bestimmt den Zeitpunkt der miindlichen Prii-
fung, und zwar — auBer im Falle der Befreiung von der schrift-
lichen Priifung — nachdem die schriftliche Arbeit von dem Fakul-
titsmitglied, welches das Thema derselben gestellt hatte, schrift-
lich begutachtet und bei der Fakultdt in Umlauf gesetzt worden ist.

§ 7. Fiir die miindliche Priifung kommen folgende Ficher
in Betracht:

Allgemeine Religionsgeschichte;
alttestamentliche Disziplinen;
neutestamentliche Disziplinen;
Kirchengeschichte;

Dogmatik, Dogmengeschichte und Symbolik;
Ethik;

praktische Theologie.

Wer in der theologisch-theoretischen Priifung vor der Kon-
kordatsbehorde oder in einer andern, nach dem Urteil der Fakultit
gleichwertigen Priifung nicht eine gute Gesamtzensur erhalten
hat, wird in den vorstehenden Fichern 1—7 gepriift, auf Wunsch
jedoch mit Ausnahme der praktischen Theologie.

Inhaber einer guten Gesamtizensur werden von der Fakultat
in ihrem Hauptfache und in zwei weitern Fiachern gepriift, deren
Wahl der Genehmigung der Fakultidt unterliegt. Uber die Wahl
anderer als der genannten Nebenficher entscheidet die Fakultat
von Fall zu Fall.

$ 8. An der Priifung beteiligen sich nach Tunlichkeit samt-
liche Mitglieder der Fakultit, soweit sie die jedesmal in Frage
kommenden Ficher vertreten. Fiir die Giiltigkeit der Priifung ist
die Anwesenheit von mehr als der Hiélfte der Fakultitsmitglieder
notwendig.

o oL R BT il
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§ 9. Die miindliche Priifung in sechs oder sieben Fédchern
dauert ungefidhr drei Stunden, die in drei Fiachern zwei Stunden;
in jedem Fall soll auf das Hauptfach eine Stunde kommen.

§ 10. Unmittelbar nach beendigter Priifung findet die Beratung .
und Abstimmung tiber die Promotion des Bewerbers auf Grund
der Norm von § 3 statt, und der BeschluBf der Fakultit wird ihm
durch den Dekan miindlich eroffnet.

§ 11. Fiir die Dissertatien und die mit Erfolg bestandene Prii-
fung zusammen (wird eine der vier folgenden Zensuren erteilt:

1. summa cum laude; 3. cum laude;
2. magna cum laude; 4. rite.

Das Urteil iiber die wissenschaftliche Abhandlung wird auf
Antrag des oder der Referenten in bestimmte Ausdriicke gefalit.

§ 12. Wird der Bewerber abgewiesen, so sind ithm .diejenigen
Ficher, in denen er nach dem Urteile der Fakultit Ungeniigendes
geleistet hat, durch den Dekan ndher zu bezeichnen. Nach Verlauf
von mindesten einem Jahre kann er sich sodann der ganzen Prii-
fung noch einmal unterziehen.

§ 13. Innerhalb eines Jahres nach bestandener Priifung hat
der Promovierte 150 gedruckte Exemplare seiner Dissertation an
die Kanzlei der Universitit abzuliefern. Aus besondern Griinden
kann der Dekan diese Frist verlangern. Auf dem Titelblatt, das
vor dem Druek dem Dekan zur Genehmigung vorgelegt werden
muB, ist auBer der Bezeichnung der Schrift als Ziircher Disser-
tation der gedrmckte Vermerk anzubringen:

»Die theologische Fakultit genehmigt auf Antrag des
Herrncrhins (oder ., der Herren ........ “) die vor-
liegende Dissertation, ohne damit zu den darin ausgespro-
chenen Anschauungen Stellung zu nehmen.

Zirich, Datum. Der Dekan: N.N.“

Auf der ersten oder letzten Seite der Dissertation ist ein kurz-
gefaBter Lebenslauf beizufiigen.

Die Fakultit kann ausnahmsweise die Drucklegung bloB eines
Teiles der Dissertation gestatten und aus besonderen Griinden von
der Ablieferung von 150 Exemplaren befreien.

Dem Dekan werden zwei, dem Rektor und jedem Fakultzts-
mitgliede, sowie jedemx Mitgliede des Kirchenrates und des Er-
ziehungsrates je ein Exemplar eingehindigt. Ein Exemplar wird
im Archiv der Fakultat, eines in dem des Senates aufbewahrt; der
Rest wird der Zentralbibliothek zur Verfiigung gestellt. Wem der
Druck nur eines Teils seiner Dissertation bewilligt worden ist, der
hat, falls die Arbeit nachher als ganze veroffentlicht wird, je ein
Exemplar des vollstindigen Druckes an die Zentralbibliothek und
an die Fakultat abzuliefern.
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Der Doktortitel darf vor Ablieferung der Pflichtexemplare
nicht gefithrt werden.

§ 14. Das Diplom wird in deutscher oder lateinischer Sprache
abgefalBt; es enthidt auBer der Priifungszensur auch den Titel der
Dissertation und das Urteil der Fakultit iiber sie und wird vom
Rektor und vom Dekan unterzeichnef, mit dem Siegel der Hoch-
schule und demjenigen der theologischen Fakultit versehen und
dem Promovierten zugestellt, sobald die Exemplare seiner Disser-
tation vollstindig abgeliefert sind. Der Promovierte trigt sidmt-
liche Druckkosten des Diploms; er kann nach Belieben weitere
Abziige machen lassen. 5

§ 15. Von der durch Zustellung des Originaldiploms perfekt
gewerdenen Promotion ist imx amtlichen Schulblatt des Kantons
Zurich Anzeige zu machen.

§ 16. Die Gebiithren fiir die Promotion zum Doktor betragen
Fr. 300.—; hievon sind Fr. 100.— gleichzeitig mit der Anmeldung,
Fr. 200— nach Empfang der Einladung zur miindlichen Priifung
zu entrichten.

§ 17. Wird der Bewerber schon auf Grund seiner wissenschaft-
lichen Abhandlung abgewiesen, oder tritt er nach deren Priifung
durch die Fakultit zurtick, so bleiben nur die einbezahlten Fr.100.—
verfallen. Wird spiiter die Bewerbung noch einmal aufgenommen,
so ist im erstern Falle dafiir eine neue Abhandlung iiber das
gleiche oder ein anderes Thema einzureichen, die von der Fakultiit
gebiithrenlos gepriift wird.

Bei einer Abweisung nach der miindlichen Priifung bleiben
von den einbezahlten Fr. 300.— Fr. 175.— verfallen, Fr. 125.— wer-
den dem Bewerber zuriickerstattet. Eine zweite miindliche Priifung
gemialB § 12 halt die Fakultat gebithrenfrei ab. Der fiir die Staats-
kasse und fiir allgemeine Universitidtszwecke bestimmte Betrag
von Fr. 125.— ist wieder einzubezahlen; bei giinstigem Erfolg der
Priifung verfillt er; bei Nichterfolg wird er zuriickerstattet.

I1. Die Ehrenpromotion.

§ 18. Die Fakultidt hat das Recht, Personen, welche sich um die
Religionswissenschaft oder die christliche Kirche anerkannte Ver-
dienste erworben haben, durch die Erteilung der Doktorwiirde
honoris causa zu ehren.

§ 19. Wiinscht ein Fakultidtsmitglied, daB eine derartige Pro-
motion vorgenommen werde, so hat es von seinem Antrage
schriftlich dem Dekan Kenntnis zu geben, der ihn der Fakultit
mitteilt und eine Fakultitssitzung zur BeschluBfassung anberaumt.

§ 20. In dieser Sitzung mufB die Fakultit vollzidhlig sein, und
nur hei dauernder Krankheit kann ein Mitglied als entschuldigt
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unberiicksicht bleiben. Ist die Fakultdt aus andern Griinden nicht
vollzéhlig, so kann tiber die Promotion kein BeschluB gefaBt wer-
den; dem Antragsteller steht aber frei, weitere Sitzungen zu ver-
langen, bis die Fakultdt vollzdhlig ist.

§ 21. Die Entscheidung iiber den gestellten und in der Fakul-
tdtssitzung zunichst von seinem Urheber (§ 19) zu begriindenden
Antrag findet durch geheime Abstimmung statt. Erkldrt sich dabei
mehr als eine Stimme gegen die Promotion, so wird diese nicht voll-
zogen. Uber den Wortlaut des Diploms faBt die Fakultit in gleicher
Sitzung auf Vorschlag des Antragstellers bestimmten BeschluB.

§ 22. Die Kosten des Diploms trigt die Staatskasse. Es ist
vom Rektor, vom Dekan und samtlichen Mitgliedern der Fakultit
zu unterzeichnen. Fiir seine Ausfertigung und die Bekanntmachung

der Promotion gelten im iibrigen die Bestimmungen der $§§ 14
und 15.

§ 23. Die vorliegende Promotionsordnung, durch welche die
vom 26. August 1914 aufgehoben wird, tritt mit dem heutigen
Datum in Kraft.

9. Reglement iiber theologische Fakultatsprufungen an der Universitat
Ziirich. (Vom 28. November 1930.)

I. Allgemeines.

§ 1. Personen schweizerischer Herkunft, die auf Grund der
bestehenden Ordnungen und Vorscariften zu den offiziellen Prii-
fungen der Konkordatsbehorde nicht zugelassen werden konnen,
sowie Amuslinder, die in ihrer Heimat zur Ablegung einer theo-
logischen Priifung keine Gelegenheit haben oder besondere Griinde
dafiir geltend zu machen vermogen, daB sie eine Anmeldung da-
selbst unterlassen, konnen sich einer solchen Priifung nach Bei-
bringung der erforderlichen Ausweise bei der theologischen Fa-
kultdt der Universitidt Ziirich unterziehen.

§ 2. Das iiber die Priifung auszustellende Zeugnis hat nicht
die gleiche Geltung wie ein Zeugnis einer staatlich eingesetzten
Priifungsbehdrde und verleiht insbescndere nicht die Anstellungs-
fiahigkeit im Kirchendienst; es enthilt aber die Erklirung der
Fakultit, daB der Gepriifte sich iiber dasselbe MaB von Kennt-
nissen und praktischer Befidhigung ausgewiesen habe, das bei den
Priifungen der Konkordatsbehorde gefordert wird.

§ 3. Es finden drei Priifungen statt, eine propideuntische, eine
theologisch-theoretische und eine praktische (iiber den Zeitpunkt
der Priifungen vergl. § 5, Ziffer 4, § 6, Ziffer 5, und § 7, Ziffer 3).
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II. Die Anmeldung zu den Priifungen.

§ 4. Die Priifungen werden nur im Laufe des Semesters abge-
nommen. Die Anmeldungen dazu sind spitestens vier Wochen vor
dessen SchluB dem Dekanat der Fakuliit einzureichen.

§ 5. Die Anmeldung zur propideutischen Priifung hat zu ent-

halten:
1

Eine kurze Darstellung des Lebens- und Studienganges
des Bewerbers;

eine Angabe der Griinde, warum er seine Anmeldung nicat
an eine staatlich eingesetzte Priifungsbehorde richtet;

ein Gymmnasialreifezeugnis einer kantonalen oder eidge-
nossischen Maturitidtsbehorde, oder Ausweise, die von der.
Fakultidt als vollkommen gleichwertig anerkannt werden.
In jedem Falle muB aus den Ausweisen hervorgehen, daB
der Kandidat die Maturitdat in den Gymnasialfachern mit
Einschluff des Lateinischen und des Griechischen minde-
stens vier, die im Hebridischen mindestens drei Semester
vor der Priifung erlangt hat;

Nachweise, dal er vor der Priifung mindestens vier Se-
mester an der evangelisch-theologischen Fakultit einer
Universitit, deren Vortragssprache ihm hinreichend
geldufig war, theologische Studien betrieben und sich ins-
besondere an den exegetischen und kirchen-historischen
Seminarien beteiligt hat, oder Ausweise iiber theologische
Studien, die von der Fakultidt als vollkommen gleichwertig
anerkannt werden konnen. Allfillige vor der Maturitit
absolvierte Semester werden nicht angerechnet;

ein geniigendes Sittenzeugnis (fiir Studierende der Uni-
versitit Ziirich ein unmittelbar vor der Anmeldung aus-
gestelltes Zeugnis des Rektorates).

§ 6. Die Anmeldung zur theologisch-theoretischen Priifung
hat zu enthalten:

1 8

Eine kurze Darstellung des Lebens- und Studienganges
des Bewerbers oder, wenn eine solche schon friiher ein-
gereicht war, eine Ergiinzung derselben bis auf die Gegen-
wart;

eine Angabe der Griinde, warum er seine Anmeldung nicht
an eine staatlich eingesetzte Priifungsbehorde richtet;

ein Zeugnis iiber die bestandene propideutische Priifung
oder, wenn diese nicht bei der theologischen Fakultit in
Ziirich abgelegt worden ist, ein Ausweis, der von dieser
als vollkommen gleichwertig anerkannt werden kann;
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4, den Nachweis, daB der Bewerber die Maturitit in den
Gymnasialfichern mit EinsehluB des Leiteinischen und
des Griechischen mindestens sieben, die im Hebriischen
mindestens sechs Semester vor der Priifung erlangt hat;

den Nachweis, daB er vor der Priifung mindestens sieben
Semester an der evangelisch-theologischen Fakultat einer
Universitat, deren Vortragssprache ihm hinlédnglich ge-
laufig war, davon mindestens zwei Semester in Ziirich,
theologische Studien betrieben und sich auch nach der pro-
piadeutischen Priifung an wissenschaftlichen Seminarien,
insbesondere an alttestamentlichen, neutestamentlichen und
systematischen, sowie an katechetischen und homileti-
schen Ubungen beteiligt hat, oder Ausweise iiber theo-
logische Studien, die von der Fakultidt als vollkommen
gleichwertig anerkannt werden;

6. ein geniigendes Sittenzeugnis (wie § 5, Ziffer 5).

(B |

§ 7. Die Anmeldung zur praktischen Priifung hat zu enthalten:

1. Die unter § 6, Ziffer 1, genannte Darstellung des Lebens-
und Studienganges, erginzt durch einen Bericht iiber die
Tatigkeit des Bewerbers nach der theologisch-theoretischen
Priifung;

2. die Zeugnisse iiber die bestandene propadeutische und die

theologisceh-theoretische Priifung;

die unter § 6, Ziffern 4 und 5, bezeichneten Ausweise;

4. ein Ausweis iiber eine praktische Tatigkeit von minde-

stens einem halben Jahre;

ein Sittenzeugnis, ausgestellt unmittelbar vor der Mel-

dung von der Behorde, in deren Dienst der Bewerber

titig war.

o

[}

§ 8. Bewerber, die ihre Anmeldung zuriickziehen oder wegea
ungeniigender Leistungen in der Priifung abgewiesen werden,
haben bei einer zweiten Anmeldung, die friihestens ein Semester
nach der ersten erfolgen darf, ein neues Sittenzeugnis und Aus-
weise iiber die seit der ersten Anmeldung gemachten Studien bei-
zubringen.

II1. Gemeinsame Bestimmungen iiber die drei Priifungen.

§ 9. Die Priifung nehmen nach Tunlichkeit sdmtliche Mit-
glieder der Fakultit ab, soweit sie die jedesmal in Frage kom-
menden Fiacher vertreten.

Fiir die Giiltigkeit der Prifung ist die Anwesenheit von mehr
als der Halfte der Fakultdtsmitglieder notwendig.

Der Dekan stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit den
Stichentscheid.
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§ 10. Jede Priifung erfolgt sowohl sehriftlich als miindlich.

In der miindlichen werden gleichzeitig nicht mehr als zwel
Kandidaten gepriift.

Wenn nur ein Kandidat gepriift wird, soll die miindliche pro-
padeutische Priifung 172, die miindliche theologisch-theoretische
Priifung 2 Stunden dauern. Werden zwei gleichzeitig gepriift, so
dauert die miindliche propideutische Priifung 2%, die miindliche
theologisch-theoretische Priifung 3 Stunden.

§ 11. Das Priifungsresultat wird bei der propiadeutischen und
der theologisch-theoretischen Priifung in der Weise ermittelt, daB
Jede Leistung der schriftlichen und der miindlichen Priifung auf
den Antrag der betreffenden Examinatoren mit einer der Noten

1 sehr gut, 3 — geniigend,
2 gut, 4 — ungeniigend,
5 — schlecht,
taxiert und hierauf die Gesamtzensur festgestellt wird.

Bei deren Berechnuﬁg werden die Briiche von 1%—2—=—2,
von 2%—3 —3, von 3%—4 — 4 gerechnet.

Fiir die schriftlichen Arbeiten der praktischen Priifung, sowie
fiir die Predigt (beziehungsweise den Vortrag) und die Katechese
werden keine Noten erteilt. Die Fakultit entscheidet lediglich iiber
Abnahme oder Nichtabnahme der Priifung.

§ 12.° Wer in zwei Priifungsgegenstinden der propadeutischen
oder der theologisch-theoretischen Priifung sowohl fiir seine
schriftliche, als fiir seine miindliche Leistung die Note 4 oder 5
erhalten hat, wird abgewiesen. Im tibrigen gilt die Priifung nur
dann als bestanden, wenn fiir die Mehrzahl der Priifungsficher
und ebenso als Gesamtzensur die Note 1, 2 oder 3 sich ergibt.

Die praktische Priifung gilt nur dann als abgenommen, wenn
sowohl die schriftlichen als die miindlichen Leistungen fiir genii-
gend erklirt werden.

§ 13. Wer seine Anmeldung zuriickzient, nachdem die sehrift-
lichen Arbeiten taxiert sind, gilt als abgewiesen, wenn sie bei der
propiddeutischen Priifung simtlich, bei der theologisch-theoreti-
schen Priifung in zwei Féchern die Note 4 oder 5 erhalten haben.

§ 14. Nach zweimaliger Abweisung ist die Zulassung zu einer
weiteren Priifung von einem besonderen BeschluBf der Fakultét
abhingig.

§ 15. Das iiber jede bestandene Priifung auszustellende Zeugnis
enthilt die im ganzen und die fiir die einzelnen Leistungen erteilien
Noten. Es wird vom Dekan der Fakultit unterzeichnet und mit
dem Siegel der Fakultit versehen.
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IV. Die propideutische Priifung.
§ 16. Die propddeutische Priifung erstreckt sich iiber folgende
Ficher: :

1. Geschichte der Philosophie bis zur Gegenwart;

2. allgemeine Religionsgeschichte;

3. Kirchengeschichte;

4. Lesen und Ubersetzen kleinerer Abschnitte aus dem Alten
Testament in der Ursprache, sowie Kenntnis der einzelnen
Biicher nund des wesentlichen Inhalts derselben;

5. Lesen und Ubersetzen von Abschnitten aus dem Neuen
Testament in der Ursprache und Kenntnis der einzelnen
Biicher nach ihrem Hauptinhalt.

§ 17. Die Priifung in der Geschichte der Philosophie und in
der Kirchengeschichte geschieht schriftlich und miindlich; in den
iibrigen Fichern wird bloB8 miindlich gepriift.

§ 18. In der schriftlichen Priifung haben die Kandidaten aus
den in § 17 genannten Fachern in je zwel Stunden ein Thema unter
bestdndiger Aufsiecht zu bearbeiten. Hierzu werden ihnen aus
jedem Fache zwei von den Examinatoren gestellte Themata zur
Auswahl vorgelegt. Die Klausurarbeiten werden bei den Mitglie-
dern der Fakultat in Zirkulation gesetat.

§ 19. In der miindlichen Priifung soll den Kandidaten Gelegen-
heit gegeben werden, sich dariiber auszuweisen, dafl sie den Ge-
samtorganismus der betreffenden Disziplinen iiberschauen und mit
deren wesentlichen Einzelheiten bekannt sind.

V. Die theologisech-theoretische Priifung.

§ 20. Die theologisch-theoretische Priifung erstreckt sich iiber
folgende Féacher:

i Altbastamenthche Wissenschaft;
2. Neutestamentliche Wissenschaft;

3. Dogmatik, Dogmengeschichte und Symbolik;

4. Ethik;

5. praktische Theologie;

6. Pidagogik in Verbindung mit Psychologie.

Bei Nrn. 1 und 2 wird neben sprachlicher Sicherheit Kenntnis
der literarisechen und biblisch-theologischen Fragen erwartet.

§ 21. In der schriftlichen Priifung haben die Kandidaten aus
den in § 20, Nrn. 1—4, genannten Fichern in je zwei Stunden ein
Thema unter bestindiger Aufsicht zu bearbeiten. Hiezu werden
ihnen aus jedem Fache zwei von den Examinatoren gestellte The-
mata zur Auswahl vorgelegt. Die Klausurarbeiten werden bei den
Mitgliedern der Fakultdt in Zirkulation gesetzt.

§ 22. In der miindlichen Priifung soll den Kandidaten Gelegen-
heit gegeben werden, sich dariiber auszuweisen, daB sie die in § 20
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genannten Fécher in ihrer wissenschaftlichen Gliederung iiber-
schauen und mit deren wesentlichen Einzelheiten geniigend ver-
traut sind.

V1. Praktische Priifung.

§ 23. Die schriftliche Priifung besteht in einem ausfiihrlichen
Predigtschema und in einer katechetischen Priparation, zu deren
Ausarbeitung unter bestidndiger Aufsicht je vier Stunden ein-
geraumt werden. Die Kandidaten erhalten fiir jede dieser Arbeiten
zwel Texte zur Auswahl. Die schriftlichen Arbeiten werden bei
den Mitgliedern der Fakultit in Zirkulation gesetzt.

§ 24. Die miindliche Priifung besteht nach Wahl des Kandi-
daten in einer Predigt oder einem religiosen Vortrag, die frei zu
halten sind, und in einer Katechese mit einer Schul- oder Unter-
richtsklasse. Dem Kandidaten wird der Text fiir die Predigt oder
das Thema fiir den Vortrag sieben, der Gegenstand fiir die Kate-
chese zwei Tage vorher bekannt gegeben.

Der Predigt oder dem Vorirag wohnt eine Abordnung von
mindestens zwei Mitgliedern der Fakultit bei und gibt im Namen
der Fakultidt ihr Urteil ab.

§ 25. Im Falle der Abweisung kann die praktische Priifung
frithestens nach sechs Monaten wiederholt werden.

§ 26. Je bei der Anmeldung zur propiadeuntischen und zur theo-
logisch-theoretischen Priifung ist eine Priifungsgebiihr von Fr. 30.—
an die Fakultdtskasse zu entrichten. Bediiritigen kann sie auf Be-
schlufBl der Fakultiat erlassen werden.

§ 27. Vorstehendes Reglement ersetzt das vom 7. Januar 1914
und tritt mit heutigem Datum in Kraft. Bis Ende des Winter-
semesters 1930/31 kann auf Wunsch des Kandidaten die Priifung
nach dem bisherigen Reglement abgenommen werden:

10. Promotionsordnung der philosophischen Fakultit I (philosophisch-
philologisch-historische Richtung) der Universitdt Ziirich. (Vom
30. September 1930.) ‘

§ 1. GemdB § 139 des Gesetzes iiber das gesamte Unterrichts-
wesen des Kantons Ziirich vom 23. Christmonat 1859 steht der
‘philosophischen Fakultidt I das Recht zu, die Wiirde eines Doktors
der Philosophie zu erteilen.

§ 2. Die philosophische Fakultit I erteilt die Doktorwiirde:
1. infolge einer Bewerbung auf Grundlage einer wissen-
schaftlichen Abhandlung und einer Priifung;
2. ohne vorangegangene Bewerbung von sich aus und unent-
geltlich auf Grund anerkannter Verdienste um Wissen-
schaft oder Kunst (Ehrenpromotion).
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I. Promotion infolge Bewerbung.

§ 3. Die Bewerbung erfolgt beim Dekan der Fakultit durch
ein schriftliches Gesuch, in dem der Bewerber sein Hauptfach,
sowie ein erstes und zweites Nebenfach zu bezeichnen hat. Wird
als Hauptfach Philosophie gewihlt, so muB in Anbetracht des
Umfanges dieser Disziplin nur ein Nebenfach hinzugenommen
werden.

Wiinscht der Bewerber eines der Nebenficher einer an-
dern Fakultat zu entnehmen, so hat er dies in seinem Gesuche zu
begriinden. Als fremdes Hauptfach kommt nur Sozialokono-
mie in Frage. Doch bedarf es auch hiezu in jedem Falle einer
Genehmigung der Fakultit. Mehr als ein fremdes Fach wird nicht
zugelassen.

In keinem Falle sollen weniger als zwei Mitglieder der Fakultat
priifen.

$ 4. Dem Gesuche hat der Bewerber beizulegen:
1. Einen AbriB seines Lebens- und Studienganges;

2. entsprechend seinem Bildungsgang einen der nachfol-
genden Ausweise:

a) Das Reifezeugnis des Gymnasiums oder der Oberreal-
schulen in Ziirich und Winterthur oder einer andern
diesen gleichwertigen Anstalt,

b) das von einer eidgenossischen oder kantonalen Behorde
auf Grund besonderer Priifung ausgestellte Reifezeugnis,

¢) das Zeugnis iiber das vor der ziircherischen Maturitits-
priifungskommission bestandene Erginzungsexamen.

d) das Fahigkeitszeugnis des ziircherischen oder eines
diesem gleichwertigen schweizerischen Lehrerseminars;

(Fir Auslinder gelten nur die unter a, b und ¢ ange-
fithrten Ausweise.)

3. geniigende Zeugnisse iiber ein Fachstudium von mindestens
sechs vollen Semestern, von denen mindestens zwei an der
Ziurcher Univeristit zugebracht sein miissen; iiber die An-
rechnung von Semestern, wihrend deren der Bewerber an
einer andern Fakultit oder an technischen Hochschulen
studiert oder gehort hat, entscheidet in jedem einzelnen
Falle die Fakultit;

4. eine druckfertige, leicht leshare wissenschaftliche Abhand-
lung, deren Gegenstand in der Regel dem vorgeschlagenen
Hauptfache entnommen sein muB; der Bewerber hat die
schriftliche Erklirung beizufiigen, daBl sie von ihm selbst,
ohne unerlaubte Beihilfe, verfat worden ist;

5. das Diplom fiir das hohere Lehramt, sofern der Bewerber
das ziircherische Staatsexamen bestanden hat (§ 17).
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§ 5. Der Bewerber hat sich auBerdem iiber hinreichende Be-
herrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift auszu-
weisen.

§ 6. In Ausnahmefillen, die jedoch einem Beschlusse der
Fakultit unterliegen, kann an Stelle der Abhandlung in Manuskript
(§ 4, Ziffer 4) eine Druckschrift angenommen werden.

§ 7. Nur diejenigen Bewerber, die ihre Abhandlung spatestens
acht Wochen vor SemesterschluB einreichen, konnen auf Erledi-
gung der Promotion im gleichen Semester Anspruch machen.

§ 8. Zur Wegleitung dient nachfolgendes Verzeichnis der
wesentlichen Haupt- und Nebenfiicher:

A. Hauptficher.
1, Abteilung:
Py Lo s ophireund Piadagpogik
(Ausweis iitber Kenntnis des Lateins.)

Philosophie (Geschichte der Philosophie, Logik und Erkenntnis-
theorie, Ethik, Asthetik, Psychologie oder physiologische
Psychologie); vegl. § 3, Al 1.

Piadagogik (Geschichte der Pidagogik unter Voraussetzung der
Kenntnis der Geschichte der Philosophie, allgemeine Piida-
gogik, Logik und Erkenntnistheorie, Ethik, Psychologie oder
physiologische Psychologie).

2. Abteilung:

Sprach- und Altertumswissensehaft;
Literaturgeschichte.

(Ausweis itber Kenntnis des Lateins.)

Semitische Sprachwissenschaft.

Hebriiische Sprache und Literatur.

Arabische Sprache und Literatur.

Sprachen des islamischen Orients (Arabisch, Persisch, Tiirkisch).

Indogermanische Sprachwissenschaft.

Indische Philologie

Griechische Philologie (mit EinschluB der Sprachgeschichte).

Lateinische Philologie (mit EinschluB der Sprachgeschichte).

Klassische Archiologie (Ausweis iitber Kenntnis des Griechischen).

Vergleichende Geschichte der germanischen Sprachen.

Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Gotiseh inbe-
griffen).

Geschichte der Sprache und Literatur Englands (Angelsédchsisch
inbegriffen).

Vergleichende Geschichte der romanischen Sprachen.

Geschichte der Sprache und Literatur Frankreichs (Provenzalisch
inbegriffen).
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Geschichte der Sprache und Literatur Italiens.
Geschichte der Sprache und Literatur Spaniens.

3. Abteilung:

Geschichte, Kunstgeschichte und
Musikwissenschaft.
(Ausweis iiber Kenntnis des Lateins.)
Allgemeine Geschichte.
Alte Geschichte und Geographie nebst Quellenkunde (Ausweis
ither Kenntnis des Griechischen).
Schweizergeschichte und schweizerische Verfassungskunde (unter
Voraussetzung der Kenntnis der allgemeinen Geschichte).
Geschichte der alten und der neueren Kunst.
Musikwissenschaft.

B. Nebenficher.

Als soleche konnen alle Hauptfiacher dienen und auBlerdem noch
folgende Spezialfdcher:

1. Abteilung:
Philosophie und Padagogik.

Geschichte der antiken Philosophie (Ausweis itber Kenntnis des
Griechischen).

Geschichte der neuweren Philosophie (unter Voraussetzung der
Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen der alten Philo-
sophie).

Psychologie oder physiologische Psychologie.

Asthetik oder Ethik (unter Voraussetzung der Kenntnis der Psy-
chologie oder der Geschichte der Philosophie).

Logik und Erkenntnistheorie.

Piadagogik (Allgemeine Piadagogik und Geschichte der Pidagogik).

Didaktik des Volksschul- oder des Mittelschulunterrichtes.

Wer als Hauptfach Philosophie oder Padagogik hat, mufl ein

Nebenfach wihlen, das weder zu den philosophischen, noch zu den

padagogischen Disziplinen gehort.

2. Abteilung:
Sprach-und Altertumswissenschaft;
Literaturgeschichte.

Syrische Sprache und Literatur.
Neupersisch.
Tiirkisch.
Sanskrit.
Griechische Sprache und Literatur.
Lateinische Sprache und Literatur. _
Geschichte der deutschen Literatur (unter Voraussetzung der

Fahigkeit, auch mittelhochdeutsche Texte zu verstehen).
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Geschichte der deutschen Literatur seit Goethes Tod im Zusammen-
hang mit der allgemeinen Kulturbewegung (unter Voraus-
setzung der Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen der
fritheren Literatur).

Altislandisch.

Deutsche Sprachgeschichte.

Deutsche Altertiimer.

Angelsichsische Sprache und Literatur.

Englische Literatur (mit Kenntnis der #lteren wie auch der
modernen Sprache).

Franzosische Literatur (unter Voraussetzung der Fiahigkeit, auch
altfranzosische und provenzalische Texte zu verstehen).

Geschichte der franzosischen (und provenzalischen) Sprache.

Italienische Literatur (unter Voraussetzung der Fihigkeit, auch
altitalienische Texte zu verstehen).

Geschichte der italienischen Sprache.

Geschichte der ratischen Sprache und Literatur.

3. Abteilung:
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften;
Kunstgeschichte.
Alte Geschichte.
Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit.
Islamkunde.
Kirchengeschichte.
Allgemeine Religionsgeschichte.
Palidographie und Diplomatik.
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit (unter
Voraussetzung der Kenntnis der allgemeinen Geschichte).

Geschichte der alten oder der neueren Kunst.

§ 9. Die vom Bewerber gewihlten Nebenficher diirfen nicht
in seinem Hauptfache enthalten sein.

Uber die Zulassung zur Priifung in Fichern, die in § 8 nicht
aufgefithrt sind, entscheidet die Fakultit.

§ 10. Wenn der Ausweis iiber Kenntnis des Lateins nicht in
den in § 4, Ziffer 2, genannten Papieren enthalten oder sonstwie
durch das Zeugnis einer Behorde erbracht ist, so wird vor der Zu-
lassung von einem Fachvertreter, der ein Mitglied der Fakultit
sein muB, eine kurze Priifung in Latein vorgenommen. Uber die
Wahl des Priifenden (auch fiir allfillige Wiederholung der Prii-
fung) entscheidet in Verbindung mit den Fachvertretern der
Dekan.

Das gleiche gilt fiir den Ausweis iiber Kenntnis des Griechi-
schen bei den Fiachern, wo dieses verlangt ist.

§ 11. Der Dekan itbermittelt die Abhandlung zur Priifung
und Begutachtung einem oder zwei Referenten aus der Zahl
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derjenigen Professoren, in deren Fach der Gegenstand der Ab-
handlung fillt. Im Falle des Bediirfnisses ist er befugt, ein Mit-
glied einer anderen Fakultdt oder einen Privatdozenten um Uber-
nahme eines Referates zu ersuchen.

Die Referenten erstatten iiber die Abhandlung ein schriftliches
Gutachten und stellen Antrag iiber die Zulassung des Bewerbers
zur Priifung. Abhandlung und Gutachten sind spétestens vier
Tage vor dem miindlichen Examen fiir die Mitglieder der Fakultit
in der Kanzlei der Universitat zur Einsicht aufzulegen.

§ 12. Die Zulassung zur Priifung ist gewahrt, wenn sie von
den Referenten bedingungslos beanfragt wird. Der Dekan trifft
alsdann die Anordnungen zur Priifung. Der Bewerber wird zuge-
lassen, wenn alle Bedingungen erfiillt sind. Sind die Referenten
geteilter Meinung oder wiinschen sie einen Entscheid der Fakultit,
so stimmt diese iiber die Zulassung ab.

Im Falle der Nichtzulassung steht dem Bewerber nach sechs
Monaten das Recht zu neuer Anmeldung zu.

§ 13. Die Priifung zerfdllt in einen schriftlichen und einen
miindlichen Teil; der schriftlichen Priifung hat die miindliche in
kiirzester Frist zu folgen.

§ 14. Die schriftliche Priifung besteht:

1. In der Bearbeitung einer Aufgabe, die der Bewerber
innerhalb dreier Tage zu Hause, unter freier Beniitzung
der wissenschaftlichen Hilfsmittel, zu 16sen hat;

2. in einer Klausurarbeit, die innerhalb vier Stunden, ohne
Hilfsmittel, anzufertigen ist.

Die Aufgaben fiir die schriftliche Priifung und die Sprache,
in der sie zu bearbeiten sind, werden von denjenigen Professoren
bestimmt, die die vom Examinanden gewihlten Ficher vertreten.

In der Regel soll die Hausarbeit dem ersten Nebenfache, die
Klausurarbeit dem Hauptfach entnommen sein. Wird im Haupt-
fach von zwel Dozenten gepriift, so soll womoglich die Klausur-
arbeit bei dem Dozenten gemacht werden, der nicht die Abhand-
lung begutachtet hat.

§ 15. Die schriftlichen Arbeiten werden von den Professoren,
die das Thema gestellt haben, zensiert und samt der Beurteilung
dem Dekan eingehindigt.

§ 16. Die miindliche Priifung in den drei gewahlten Fichern
findet vor versammelter Fakultit statt und dauert lingstens 2%
Stunden.

§ 17. Den Bewerbern, die die Diplompriifung fiir Kandidaten
des hoheren Lehramtes in philologisch-historischen Fachern an der
Universitdt Ziirich bestanden haben, wird die schriftliche Priifung
ganz erlassen und die miindliche auf 1’2 Stunden beschrinkt.
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§ 18. Der Dekan bestimmt den Termin der miindlichen Priifung
und setzt die Mitglieder der Fakultit durch besondere Einladung
davon in Kenntnis.

§ 19. Die Examinatoren werden vom Dekan nach Besprechung
mit den Vertretern der Priifungsficher bestimmt. Der Dekan ist
befugt, notigenfalls Mitglieder einer andern Fakultidt oder Privat-
dozenten als Examinatoren zuzuziehen.

§ 20. Nach Beendigung der miindlichen Priifung nimmt die
Fakultiat die Beratung und Abstimmung iiber das Ergebnis vor.
Stimmt ein Viertel der Anwesenden Nein, so ist die Priifung nicht
bestanden.

§ 21. Die Zensurausdriicke fiir die Priifung sind:

1. Summa cum laude: vorziiglich.

Diese Zensur wird nur erteilt auf Grund hervorragender
Leistungen in allen Fédchern der Priifung, auch in der
Haus- und Klausurarbeit, und wenn sich mindestens zwei
Drittel der anwesenden Fakultdtsmitglieder dafiir aus-
sprechen.

2. Magna cum laude: sehr gut.
3. Cum laude: gut.
4. Rite: befriedigend.

Auflerdem wird der eingereichten Abhandlung auf Grund eines
Antrages des Referenten ein besonderes Pridikat erteilt.

§ 22. Unmittelbar nach der Abstimmung teilt der Dekan dem
Kandidaten das Ergebnis der Priifung und das der Abhandlung
gegebene Pridikat mit.

§ 23. Ein abgewiesener Bewerber kann die Priifung nicht
frither als drei Monate und in der Regel nicht spéter als ein Jahr
nach dem ersten Examen wiederholen. Der Dekan bezeichnet ihm
die Gebiete, in denen er nach dem Urteil der Fakultidt nicht die
notige Befdhigung bewiesen hat. Die Fakultit entscheidet, ob
auch schriftliche Prifungen zu wiederholen seien.

§ 24. Ist ein Bewerber zweimal abgewiesen worden, so wird
eine weitere Meldung von ithm nicht angenommen.

§ 25. Nach bestandener Priifung hat der Bewerber seine Ab-
handlung innerhalb Jahresfrist drucken zu lassen und der Kanzlei
der Universitiat 200 Exemplare abzuliefern. Das Titelblatt ist nach
Vorsehrift auszufiithren. Der Lebenslauf ist der Arbeit beizu-
drucken. Der endgiultige Druck darf erst nach Genehmigung des
Titelblattes und des Lebenslaufes durch den Dekan erfolgen.

Abhandlungen, die als Sonderabziige von Zeitschriften heraus-
kommen, sollen als solche gekennzeichnet werden.

Die Abhandlung ist in derjenigen Sprache zu drucken, in der
sie zur Begutachtung vorgelegen hat.
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Der Referent hat sich zu iiberzeugen, ob allfdllig verlangte
formelle oder inhaltliche Anderungen angebracht sind. Ist dies
nicht der Fall, so ist ein Neudruck zu fordern.

§ 26. Bei einer Abhandlung groB8ern Umfangs kann ausnahms-
weise die Fakultidt den Druck eines in sich abgeschlossenen Teiles
gestatten. Solche Teildrucke miissen mindestens 48 Druckseiten
umfassen. Sie sollen eine gedruckte Angabe iiber den Inhalt und
Aufbewahrungsort oder eventuell iitber den an anderer Stelle er-
folgenden Druck der vollstindigen Arbeit enthalten. Das bereinigte
Original der vollstandigen Arbeit ist, sofern diese nicht an anderer
Stelle im vollen Umfang gedruckt werden kann, mit dem Teildruck
in leicht leserlicher Handschrift oder Maschinenschrift an die
Kanzlei der Universitit abzuliefern. Die Arbeit wird, nachdem sie
vom Referenten eingesehen und richtig befunden worden ist, den
Handschriften der Ziircher Zentralbibliothek zugewiesen.

§ 27. Wenn nach Ablauf eines Jahres die Einlieferung der
Druekexemplare nicht vorschriftsmiBig stattgefunden oder die
Fakultdt nicht ausnahmsweise auf schriftliches Ansuchen des Be-
werbers eine Verlingerung der Frist bewilligt hat, so wird das
ganze Examen hinfallig.

§ 28. Von den eingereichten Exemplaren erhilt jeder Referent
zwel, der Rektor, jedes Mitglied der Fakultéit, des Erziehungsrates
und der Hochschulkommission, das Archiv der Fakultit und des
Senates, sowie die betreffende Seminarbibliothek je eines. 80
Exemplare werden an die Zentralbiliothek abgeliefert.

§ 29. Sobald die Exemplare vollzihlig abgeliefert und die
Druckkosten des Diploms einbezahlt sind, macht der Dekan die
Promotion im Amtlichen Schulblatt des Kantons Ziirich bekaunt;
sie wird datiert vom Tage der Ablieferung der Pflichtexemplare.

§ 30. Das Diplom wird auf Kosten des Bewerbers angefertigt
und soll das Datum und das Ergebnis der Priifung, sowie das der
Abhandlung erteilte Pradikat enthalten. Das Diplom wird je nach
dem Wunsch des Bewerbers in lateinischer oder deutscher Sprache
ausgestellt.

§ 31. Das Diplom erhidlt das Datum der Ablieferung der
Pflichtexemplare; es wird einerseits vom Rektor, anderseits vom
Dekan und vom Aktuar der Fakultdt unterzeichnet, sowie mit dem
Siegel der Universitidt und dem der philosophischen Fakultidt ver-
sehen. Der Bewerber ist erst vom Zeitpunkt des Empfanges des
Diploms an berechtigt, den Doktortitel zu fithren.

§ 32. Von dem Diplom werden 10 Sonderabziige angefertigt;
davon erhilt der Bewerber 2 Exemplare; je ein Exemplar wird
dem Archiv der Fakultdt und dem des Senates einverleibt.
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§ 33. Die Gebiithren fiir die Promotion betragen im ganzen
Fr. 350.—.

1. Fiir die Priifung der Abhandlung und der schriftlichen
Arbeiten sind bei der Anmeldung Fr. 80.— der Kanzlei
der Universitdt zuhanden des Dekans zu bezahlen. Diese
Summe bleibt verfallen, auch wenn der Bewerber wegen
Mangelhaftigkeit der eingereichten Abhandlung nicht zu
Priifungen zugelassen werden sollte. Bei erneuter Meldung
gilt diese Gebiihr als bezahlt, auBer wenn eine vollig neue
Abhandlung abgeliefert wird. '

2. Fiir die miindliche Priifung sind spiatestens acht Tage
vorher Fr. 270.— zu bezahlen. Wenn der Bewerber abge-
wiesen wird, bleiben davon Fr. 135.— verfallen. Fiir eine
zweite Priifung sind nur noch Fr. 135.— zu bezahlen.

§ 34. Fiir die Priifung zur Erlangung des Ausweises iiber
Kenntnis des Griechischen oder des Lateinischen ist eine Gebiihr
von F'r. 10— zu entrichten.

II. Promotion ohne vorangegangene Bewerbung.
(Ehrenpromotion.)

§ 35. Der Antrag auf Ehrenpromotion mu8 von einem Mit-
gliede der Fakultdt schriftlich bei dem Dekan gestellt und be-
griindet werden.

§ 36. Der Dekan setzt die Mitglieder der Fakultit von dem
Antrage in Kenntnis und bestimmt den Termin fiir die entschei-
dende Versammlung der Fakultit.

§ 37. Die Fakultidt entscheidet iiber den Antrag dureh geheime
Abstimmung. Erklirt sich dabei mehr als eine Stimme gegen
die Promoticn und stimmen nicht mindestens drei Vierteile der
Fakultdtsmitglieder fiir dieselbe, so ist der Anirag abgelehnt.

§ 38. Die Promotion wird im Amtlichen Schulblatt bekannt
gemacht. Die Kosten des Diploms fallen zu Lasten der Staats-
kasse. :

SehluB- und Ubergangsbestimmungen.

§ 39. Die vorstehende Promotionsordnung ersetzt diejenige
vom 21. Oktober 1924 und deren Erginzung vom 29. September
1925; sie tritt auf Beginn des Wintersemesters 1930/31 in Kraft.

Kandidaten, die noch vor Schlufl des Wintersemesters 1930/31
ein dahingehendes Gesuch an die Fakultit stellen, werden nach
der bisherigen Promotionsordnung gepriift.

1. Verordnung iiber das Zahnérztliche Institut der Universitidt Ziirich.
(Vom 29. Mirz 1930.)
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12. Reglement iiber die Anstellung des wissenschaftlichen und tech-
nischen Personals der Universitit Ziirich. (Vom 6. November 1930).

13. Reglement fiir die Kranken- und Unfallkasse der Universitét Ziirich
vom 9. Dezember 1919. (Teilweise abgedndert durch Erziehungs-
ratsbeschlu3 vom 16. Juni 1925 und 4. April 1930.)

4. Lehrerschaft aller Stufen.

14. Wegleitung fiir die Kandidaten des Sekundarlehramtes. (Vom
30. September 1930.)

1. Fiir die Kandidaten der sprachlich-historischen Richiung.

Die Wegleitung beschriankt sich darauf, den Umfang, den das
Studium im ganzen ungefdhr erreichen soll, zu bezeichnen; da-
gegen ist es nicht moglich, von vornherein fiir jedes Semester
die Vorlesungen und Ubungen mit der zugehorigen Stundenzahi
zu bestimmen. Der Studierende hat an Hand der Vorlesungs-
verzeichnisse die zweckmaBige Wahl zu treffen. Bei der Anmel-
dung zur Priifung sind von ihm alle schriftlichen Arbeiten ein-
zureichen, die er im Laufe seiner Studien abgefalt hat.

Deutsech.
Literaturgeschichte, 4 Semester . . . . . 14 Stunden
Historische Grammatik des Neuhochdeutschen,
2 Semester, je 2 Stunden . . ity 4 =
Mittelhochdeutsche Ubungen, 1 Semester : 2 =

Stilistische Ubungen, oder Analyse von Dichtw erken,
3 Semester, je 1 Stunde . . . 3 3 24
Grammatische Ubungen, jedes Semester 1 Stunde 4 5

Fiir die Kandidaten des Sekundarlehramtes werden besondere
Vorlesungen iiber deutsche Grammatik abgehalten, die sich auf
ausgewihlte Partien der neuhochdeutschen Grammatik mit einer
den Vorkenntnissen der Kandidaten entsprechenden historischen
Begriindung beschrinken. Im Rahmen der stilistischen Ubungen
ist mindestens eine schriftliche Arbeit zu liefern.

Die Wahl von Deutsch als Hauptfach erfordert die
Teilnahme an weiteren sprachlichen und literarischen Ubungen
mit je zwei Stunden -im Semester. Eingehendere Kenntnis der
literarischen Erscheinungen seit 1750 wird erwartet. Empfohlen
wird der Besuch einer Vorlesung itber die Literatur der mittel-
hochdeutschen Bliitezeit.

Franzosisch.

Literaturgeschichte, 4 Semester . . . . . . . 12 Stunden
Phonetik- 1 - Semester’ o o0 ixa- Sl o o i e 9 »
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Formenlehre, 1 Semester ek B e 2 Stunden
Syntax, 1 Semester . 9 2
Stilistik, Methodik oder Lex1k0graph1e 1 Semester 2 5
Lektiire, 2 Semester . . . . S P 4 5

Im Franzosischen, wie iiberhaupt in den Fremdsprachen,
stehen Literaturgeschichte, Lektiire und Interpretation in engem
Zusammenhange miteinander. Dem korrekten miindlichen Aus-
drucke ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In jedem
Semester ist im Franzosischen eine schriftliche Arbeit zu liefern.

Wird Franzosisch als Hauptfach gewihlt, so hat
der Kandidat die wiahrend seiner Studienzeit stattfindenden Ubun-
gen im franzosischen Seminar fiir Lehramtskandidaten zu be-
suchen und einmal eine kleinere wissenschaftliche Arbeit zu
liefern. Empfohlen wird der Besuch einer Vorlesung iiber die
franzosische Literaturgeschichte des 16. Jahrhunderts.

Enegbtiasech nmndItalieniseh
a) Englisch:

Literaturgeschichte, 3—4 Semester . . . 9 bezw. 12 Stunden
Phonetik:CEsSemester 2 o 7oy S 2 +
Syntax, 1 Semester . . St Al s Jeehadn 2 i
Lektiire und Ubungen, 3 Semester ey 1 5

Der Kandidat hat schriftliche Arbelten nach \laBgabe seiner
Kenntnisse abzuliefern.
b) Italienisch:

Literaturgeschichte, Lektiire und Ubungen . . 16—20 Stunden
Lateiln.

Kursorische Lektiire . . e 8 Stunden

Ubersicht der lateinischen theraturgesehlehte

Grundziige der lateinischen Sprachgeschichte, even- 6 Stunden

tuell Proseminarien .

Geschichte,

Schweizergeschichte und Verfassungskunde, mit
Ubungen ; . . .16 Stunden
oder Allgemeine Geschlchte der Neuzelt mlt Ubungen 16 -

11. Fiir Kandidaten der mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Riclktung.

Die den Kandidaten gewidhrte Freiheit in der 'Wahl der Ficher
macht die Aufstellung eines allgemeinen Studienplanes unmog-
lich. Die Verteilung der Vorlesungen und Kurse in den vier
Examenfichern der philosophischen Fakultdt II auf vier Studien-
semester geschieht am vorteilhaftesten so, daB die beiden Fécher
derjenigen Fachgruppe, der das Hauptfach nicht angehort, auf die
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ersten zwei oder drei Semester entfallen und am Schlusse des
zweiten oder dritten Semesters Gegenstand der ersten Priifung
werden.

Das Studium des Haupifaches beginnt im ersten Semester
und erstreckt sich itber alle vier Semester, dasjenige in dem ver-
wandten Nebenfach uber das dritte und vierte Semester.

Bei der Wahl von Physik als Hauptfach empfiehlt es sich, die
Vorlesungen ,Mathematische Einfiihrung in die Naturwissen-
schaften” im ersten oder zweiten Semester zu besuchen, auch
wenn dadurch eine Verschiebung der ersten Teilpriifung auf das
Ende des dritten Semesters notwendig werden sollte.

Im Nachfolgenden ist der Umfang der Studien in den einzelnen
Examenfichern bei ihrer Wahl als Haupt- und Nebenfach auf-
gefiihrt:

Mathematik.
A. Nebenfach.
Einfiithrung in die mathematische Behandlung der
Naturwissenschaften, mit Ubungen, 1 Semester 5 Stunden
Elemente der darstellenden Geometrie, mit Ubungen,
1o Semestor -~ ori i S piaani R s on et

B. Hauptfach.
Integral- und Differentialrechnung, mit Ubungen,

2 Semester zu je 5 Stunden . . . 10 5
Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes,

mit Ubungen, 1 Semester . . . 5 %
Elemente der darstellenden Geometrle, mlt Ubungen,

1 Semester . . 4 »

Empfohlen wird der Besuch einer Vorlesung uber Elemente
der Astronomie.
Chemie.

A. Nebenfach.

Anorganische Experimentalchemie . . . . . . 5 Stunden
Organische Experimentalchemie . . St 5
Chemisches Praktikum fiir Lehramtskandldaten S 6 b

B. Hauptfach.
Gleiches Pensum wie im Nebenfach, dazu 2 Semester

- chemisches Praktikum zu je 6 Stunden . . . 12 &
Physik
A. Nebenfach.
Experimentalphysik, I und II, je 5 Stunden . . . 10 Stunden
Demonstrationspraktikum SRR SR M L el 2 1.

Anfangerpraktikum G A e e e LN T 4 2
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B. Hauptfach.

Gleiches Pensum wie im Nebenfach (aber Experi-
mentalphysik mit Erginzungen), dazu Halb-
praktikum : >

~ Spezielle Kapitel der Expemmentalphysxk (Spek—

troskopie, Mikroskop, Jonen und Elektronen,

Radioaktivitdt ete.) nach Auswanl

Geographie.
A. Nebenfach.
1. Physische Geographie:
1. Teil: Klimatologie, 3 Stunden . .
2. Teil: Morphologie der Erdoberfliache, 3 Stun~
den
2. Landerkunde:
zwei dreistiindige Vorlesungen iiber européische
Gebiete s
eine dreistiindige Vorlesung uber ein auBereuro—
piisches Gebiet

Volkerkunde oder W1rtschaftsge0g1aph;e
Ubungen zur Landeskunde : Sies
Exkursionen.

> oo

B. Hauptfach.
Physische Geographie (wie oben)
2. Landerkunde:
drei dreistiindige Vorlesungen iiber européische
Gebiete . :
zwel dreistiindige Vorlesungen uber auBereuro-
piaische Gebiete
3. Volkerkunde und ertschaftsgeographle, 2 Vox-
lesungen zu je 2 Stunden
4 Ubungen zur Landeskunde, 2 Semester je 2 Stunden
Exkursionen.

b=t

Zoologie.

A. Nebenfach.

Zoologie, S.-S. . .

Vergleichende Anatomle, W S IR TERR

Zootomisch-mikroskopischer Ubungskurs fiir An-
fanger

B. Hauptfach.

Gleiches Pensum wie im Nebenfach, dazu 2 Semester
Halbpraktikum (2 halbe Tage)

41

6 Stunden
3 ”

6 Stunden
9 »”

2 ”»”

2 »

6 Stunden
15 5

4 ”

4 X

6 Stunden
6 b

4 -2
12 %
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Botanik.
A. Nebenfach.

Allgemeine Botanik, I und II, je 4 Stunden
Systematische Botanik:
I (inkl. Demonstrationsstunde) 3 Stunden
II (inkl. Demonstrationsstunde) 5 Stunden
Botanisch-mikroskopischer Ubungskurs
Bestimmungsiibungen fiir Anfinger
Exkursionen.

B. Hauptfach.

Gleiches Pensum wie im Nebenfach, dazn 2 einseme-
strige Halbpraktika, das eine in systematischer,
das andere in physiologischer Richtung .
Exkursionen.

III. Gemeinsame Bestimmungen.

8 Stunden
(
8 -
\
2 :
2 =
10 »

Die Kandidaten beider Studienrichtungen haben folgende

Vorlesungen und Ubungen zu besuchen:

1. Psychologie und Piadagogik (sofern bei
der Primarlehrerpriifung in diesen Fédchern
nicht mindestens die Note 5 erreicht worden ist):
Psychologie, I. und II. Teil, 2 Semester zu 3
Stunden
Allgemeine Piadagogik, 1 Semester
Empfohlen: Pidagogische Ubungen.

2. Didaktik des Sekundarschulunter-
richtes:
a) Sprachlich-historische Ficher, 1 Semester .
b) mathematisch-naturwissenschaftliche Ficher,
1 Semester
Einfithrung in die Unterrichtspraxis der Sekun-
darschule, 2 Semester zu je 3 Stunden
3. Lehrkurse zur besonderen Einfiih-
rung in einzelne Unterrichtsgebiete
der Sekundarschule:

a) Lehrkurs fiir mathematischen Unterricht
(fiir die Kandidaten der sprachlich-histori-
schen Richtung obligatorisch)

b) Lehrkurs fiir franzosischen Unterricht (fir
die Kandidaten der mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Richtung obligatoriseh)

6 Stunden
3 -
2 %
2 2
6 :

} W.-S. 2 Stunden

} S.-8. 2 Stunden

Die Vorlesungen in Psychologie und Pddagogik werden zweck-
miBig im ersten und zweiten Semester besucht, die Vorlesungen
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iitber Didaktik im zweiten und dritten Semester und die didakti- -
schen Ubungen im dritten und vierten Semester.

Den Kandidaten wird empfohlen, nach Ablegung einer Teil-
priiffung die Studien in den betreffenden Fichern fortzusetzen. Die
Teilpriifung wird im allgemeinen besser erst nach dem dritten
Semester abgelegt.

Der Studienaufenthalt im franzosischen
Sprachgebiet ist ausschlieflich zum Studium der franzosi-
schen Sprache zu verwenden. Sofern der Kandidat keine Lehr-
anstalt besucht, hat er sich durch den Besuch von Privatstunden
in der franzosischen Sprache weiterzubilden. Hieriiber, wie auch
itber die Absolvierung des Aufenthaltes im franzosischen Sprach-
gebiet iiberhaupt, ist ein amtlich beglaubigter Ausweis
beizuobringen. Ein Aufenthalt, der vor dem Beginn der Studien
gemacht worden ist, fallt in der Regel auller Betracht.

Sofern ein ganzes Studiensemester an einer fremdsprachigen
Universitit verbracht wird, 1aBt sich die Ausdehnung des Studiums
auf fiinf Semester kaum vermeiden. Es wird geraten, ein solches
Semester nicht an den Anfang des Studiums zu legen.

Die Kandidaten, die gemiB § 4 des  Priifungsreglementes zu
Nachpriifungen verpflichtet sind, werden auf folgende Be-
schliisse des Erziehungsrates aufmerksam gemacht:

1. Die Kandidaten des Sekundarlehramtes, die sich Nachpriifun-
gen nach § 4 des Priifungsreglementes unterziehen miissen,
werden nicht zur ersten Teilpriifung als Sekundarlehrer zuge-
lassen, bevor sie diese Nachpriifung bestanden haben.

2. Die Nachpriifung ist auch in solchen Fichern abzulegen,
die der Kandidat als Priifungsficher fiir das Sekundar-
lehrerexamen gewihlt hat.

3. Hat ein Kandidat in mehreren Fiachern Nachpriifungen zn
bestehen, so sind, sofern nicht besondere Umstéinde eine
Ausnahme rechtfertigen, diese Priifungen in einem Termin
abzulegen.

4. Die Anmeldungen zu den Nachpriifungen sind der Erzie-
hungsdirektion einzureichen, die die hiefiir erforderlichen
Anordnungen trifft.

5. Die Nachpriifungen werden Ende des Wintersemesters und
Ende des Sommersemesters unter der Leitung der KErzie-
hungsdirektion veranstaltet. Die Experten werden von der
Erziehungsdirektion bezeichnet. Die Priifung ist in jedem
Fach schriftlich und miindlich. Fiir die schriftliche Prii-
fung ist eine Dauer von 3 Stunden, fiir die miindliche eine
solche von 30 Minuten vorgesehen.

6. Das Ergebnis der Priifung ist fiir die Feststellung der Note
allein ausschlaggebend.
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7. Eine Wiederholung der Nachpriifung wird nicht bewilligt.
8. Die Gebiihren fiir Nachpriifungen betragen Fr. 10.— fiir das
Fach. Sie sind der Kantonsschulverwaltung zu entrichten.

I5. Reglement iiber die Diplompriifung fiir das hohere Lehramt in
den philologisch-historischen Féchern an der Unlversitdt Ziirich.
(Vom 28. Januar 1930.)

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Diplompriifung in den philologisch-historischen
Fachern hat zum Zweck, die wissenschaftliche und didaktische
Vorbildung der Kandidaten fiir das hohere Lehramt an der Mit-
telschule (Gymnasium, Oberrealschule, Handelsschule, Lehrer-
seminar, Technikum) festzustellen.

Das Diplom gilt als Befdhigungsausweis fiir die Anstellung
an einer ziircherischen Mittelschule.

§ 2. Die einzelnen Facher gruppieren sich nach folgenden
drei Fachrichtungen:

1. Klassische Philologie (Griechisch und Lateiniseh mit alter
Geschichte);
2. Geschichte;
3. Deutsch, Englisch und romanische Sprachen.
Uber andere Kombinationen vergleiche § 36 ff.

§ 3. Die Diplompriifung kann auf Wunsch des Kandidaten
in eine Vor- und eine SchluBpriifung geteill werden.

§ 4. Die Kandidaten, die die SchluBpriifung bestanden haben,
erhalten ein Diplom, das die Leistungsnoten fiir die Teilfdcher des
Hauptfaches, das Nebenfach, die Priifung in Didaktik des Mittel-
schulunterrichtes und die Probelektionen enthélt.

II. Die Priifungskommission.

§ 5. Die Priifungskommission besteht aus fiinf Mitgliedern,
die unter Beriicksichtigung der zu vertretenden Fachrichtungen
(§ 2) vom Erziehungsrate je auf die Dauer von drei Jahren mit
Wiederwahlbarkeit ernannt werden.

Der Erziehungsrat bestimmt den Prisidenten der Kommission.

§ 6. Die Priifungskommission ist erméchtigt, durch Zuziehung
von Fachménnern sich zu erginzen.

Zu den Probelektionen sind der Priifende in Didaktik des Mit-

telschulunterrichtes und der Leiter des betreffenden didaktischen
Kurses beizuziehen.
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III. Vorbedingung und Anmeldung zur Priifung.

§ 7. Wer zur Priifung zugelassen zu werden wiinscht, hat dem
Prisidenten der Priifungskommission eine schriftliche Anmeldung
mit Angabe der von ihm gewihlten Ficher einzureichen.

§ 8. Dem Gesuch um Zulassung zur Vorpriifung sind beizu-
legen: :

1. Ein LebensabriB mit kurzer Darstellung des Bildungs-
ganges;

2. Ausweise iiber ein mindestens viersemestriges Fach-
studium an einer Universitit;

3. die Quittung iiber die bezahlten Gebiihren (§ 12).

§ 9. Dem Gesuch um Zulassung zur SchluBpriifung sind bei-
zulegen:

1. Ein LebensabriB mit kurzer Darstellung des Bildungs-
ganges;

2. Ausweise iiber ein mindestens achtsemestriges Fach-
studinm an einer Universitit;

3. ein Ausweis iiber den Besuch einer Vorlesung iiber allge-
meine Pidagogik oder iiber beide Teile der Psychologw
oder iiber Geschichte der Piadagogik;

4. ein Ausweis iiber den Besuch der Vorlesungen in allge-
meiner Didaktik und iiber aktive Beteiligung an einem
Kurs in spezieller Didaktik der vom Kandidaten gewéhlten
Fachrichtung, oder des von ihm gewihlten Hauptfaches;

5. ein Ausweis iiber einen aunsreichenden Aufenthalt im Ge-
biete der als Hauptfach gewiihlten Fremdsprache;

6. die Quittung iiber die bezahlten Gebiihren (§ 12).

§ 10. Ausnahmsweise kann die Priifungskommission in be-
sonderen Fillen die Ablegung des SchluBexamens nach weniger
als acht Semestern bewilligen.

§ 11. Von den Kandidaten der klassischen Philologie wird
anBerdem noch ein Ausweis iiber den Besuch von Vorlesungen in
Geschichte der antiken Kunst, der antiken Philosophie und von
archiiologischen Ubungen gefordert.

§ 12. Fiir die gesamte Priifung und das Diplom ist eine Ge-
bithr von Fr. 150.— bei der Kasse der Universitidt zu entrichten.
Die Gebiihr fiir die Vorpriifung betridgt Fr. 30.—; sie wird an der
Gesamtsumme in Abrechnung gebracht.

Fiir ein nicht obligatorisches Nebenfach ist eine besondere
Gebiihr von F'r. 30— zu bezahlen.
IV. Die Priifung.

§ 13. Die Vorpriifung ist ausschlieBlich miindlich, die Schluf}-
priifung teils schriftlich, teils miindlich.
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§ 14. Die schriftliche Priifung umfaBt zwei Hausarbeiten, so-
wie zwel bis drei Klausurarbeiten.

§ 15. Mit der Eingabe der Arbeiten an den Prisidenten der
Kommission erklirt der Examinand zugleich, da8 er der selb-
stindige Verfasser nach Stoff und Form ist. Sollten dariiber
Zweifel entstehen, so bleibt der Kommission eine nidhere Unter-
suchung vorbehalten. Ergibt sich, daB der Kandidat nicht der
selbstdndige Verfasser ist, so ist er zuriickzuweisen und kann erst
nach Verfluf von zwei Jahren um Erlaubnis zu nochmaliger Zu-
lassung einkommen. Uber die Zulassung entscheidet der Erzie-
hungsrat nach Anhoérung der Priifungskommission.

§ 16. Von der Beschaffenheit der Hausarbeiten hingt die Zu-
lassung zu den Klausurarbeiten und zu der miindlichen SchluB-
priifung ab.

§ 17. Die Kandidaten, deren Hausarbeiten nicht als geniigend
erkannt worden sind, konnen siech erst nach einem Semester
wieder zur Priifung melden.

§ 18. Zur miindlichen Priifung gehoéren zwei Probelektionen
in zwei verschiedenen Gebieten der Fachrichtung oder in Haupt-
und Nebenfach, und vor zwei verschiedenen Altersstufen.

Der Priasident der Kommission trifft dafiir in Verbindung mit
den Rektoraten der Mittelschulen und den Kursleitern die geeig-
neten Anordnungen. Im AnschluB an die Probelektionen wird
(unter Beacktung von § 20) die Diplomnote dafiir festgestellt.

Die Probelektionen konnen in beliebigem zeitlichem Abstand
vor oder nach dem ftibrigen miindlichen Examen abgehalten
werden.

§ 19. Kandidaten, die an der philosophischen Fakultit I der
Universitiat Ziirich die Doktorwiirde in den Fidchern der in § 2
aufgefithrten Fachrichtungen mindestens mit dem Pradikat eum
laude (III) bestanden haben, werden die Klausuren je nach den
Fiachern ganz oder teilweise erlassen, und die miindliche Prii-
fung wird auf 1% Stunden beschrinkt.

Dabei wird als erste Hausarbeit die Abhandlung zur Erlangung
der Doktorwiirde anerkannt.

In den modernen Fremdsprachen sollen diese Kandidaten sich
besonders iiber ihre praktische und wissenschaftliche Beherrschung
der lebenden Sprache ausweisen.

Uber die Gewahrung von Erleichterungen an Kandidaten, die
an andern Universitidten in den einschligigen Fidchern promoviert
haben, entscheidet auf Antrag der Kommission der Erziehungsrat.

§ 20. Die zur Priifung beigezogenen Fachminner haben bei
Feststellung der Diplomnoten, die Kursleiter bei Feststellung der
Note fiir die Probelektion Antrags- und Stimmrecht.
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§ 21. Die Priifungsergebnisse werden unter Beachtung von
§ 20 durch Noten von 6—1 festgestellt, von denen 6 die besten,
1 die geringsten Leistungen bezeichnet. Wer in einem Teilfach
oder in den Probelektionen nicht wenigstens die Note 3/ erworben
hat, erhialt kein Diplom; dagegen wird ithm auf seinen Wunsch
iiber die Teilfiicher, in denen er mindestens die Note 4 erhalten
hat, ein Zeugnis ausgestellt. Bei der Feststellung der Noten sind
die Resultate der Vorpriifung in Rechnung zu bringen. Nach den
Spezialzensuren wird die Gesamtzensur des Diploms bestimmt;
ein Diplom mit einer Gesamtnote unter 4 wird nicht erteilt.

$ 22. Die Kandidaten, die kein Diplom erhalten haben, konnen
sich erst nach einem Jahr wieder zur Priifung melden.

Doch wird ihnen alsdann in den Teilfdchern, in denen sie
wenigstens die Note 5 erlangt haben, die Priifung erlassen.

V. Besondere Bestimmungen fiir die drei Fachrichtungen.
A. Klassische Philologie
(Griechisch und Lateinisch mit alter Geschichte).

; 1. Vorpriifung.
§ 23. Die Priifune umfaBt:
Alte Geschichte (mit Beriicksichtigung der Verfassungs- und
Kunstgeschichte), eventuell unter Vorlegung eines Quellentextes.
(Dauer: 40 Minuten.)

2. SehluBpritfung.

(Die in der Vorpriifung erledigten Forderungen fallen weg.)
§ 24 In der sehriftlichen Priifung hat der Kandidat
zu liefern:
1. zwei Hausarbeiten:

a) die erste besteht in einer Untersuchung aus dem Ge-
samtgebiet der Altertumswissenschaft, die auf selb-
stindiger Quellenforschung beruht und die einschligige
wissenschaftliche Literatur heranzieht;

b) die zweite, deren Thema dem Kandidaten gestellt wird,
besteht in einer auf die Bediirfnisse des Unterrichtes
berechneten Erklarung eines schwierigeren griechi-
schen oder lateinischen Textes oder in der schulge-
méiBen Darstellung eines sprach- oder literargeschicht-
lichen Gegenstandes; ist die erste Hausarbeit literar-
geschichtlich, so soll die zweite sprachgeschichtlich sein
und umgekehrt; ein vom Priifenden zu bezeichnender
Abschnitt ist in lateinischer Sprache abzufassen;

2. folgende Klausurarbeiten:
a) Verdeutschung und Erkldrung eines griechischen oder
lateinischen Textes; der Kandidat erhilt nach Entscheid
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des Priifenden auBer dem Text weitere Hilfsmittel;
(Dauer: 4 Stunden.)
b) eine Ubersetzung ins Lateinische und eine Ubersetzung
ins Griechische nach deutschem Diktat oder deutscher
Vorlage.
(Dauer: je 1 Stunde.)
§ 25. Die miindliche Priifung umfaBt:
a) Ubersetzen auns griechischen und lateinischen Autoren
mit Befragung iiber praktische Grammatik, Sprach- und
Literaturgeschichte;
(Dauer: 17 Stunden.)
b) alte Geschichte (mit Beriicksichtigung der Verfassungs—
und Kunstgeschichte);
(Dauer: 40 Minuten.)
¢) Kolloquium iiber Didaktik des Mittelschulunterrichtes;
(Dauer: 20 Minuten.)
d) zwei Probelektionen nach § 18.

B. Geschichte.

(Uber die Wiinschbarkeit eines fakultativen Nebenfaches siehe
»Wegleitung®, Seite 57, unten.)

§ 26. In dem der Anmeldung beizufiigenden Lebensabrif hat
der Kandidat eine der alten und eine der neuern Sprachen zu
bezeichnen, deren er wenigstens bis zum sichern Verstidndnis der
Geschichtsquellen michiig ist.

1. Vorpriifung.
§ 27. Die Priifung umfaBt: '

a) Alte Geschichte (mit Kunstgeschichte) und alte Geo-
graphie;

(Dauer: 40 Minuten.)

b) Ubersetzen eines Stiickes aus einem antiken und aus
einem modernen Quellenschriftsteller oder Geschicht-
schreiber.

(Dauer: je % Stunde.)

2. SchluBpriifuneg.
(Dle in der Vorpriifung erledigten Forderungen fallen weg.)
§ 28. Der Kandidat hat zu liefern: :
1. zwei Hausarbeiten:

a) die erste besteht in einer Untersuchung und Darstellung
aus dem Gesamtgebiete der Geschichte, die auf selb-
stdndiger Quellenforschung berubht und die einschligige
wissenschaftliche Literatur heranzieht;

b) die zweite, deren Thema dem Kandidaten gestellt wird,
besteht in der Darstellung eines grofiern Abschnittes
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der Weltgeschichte: sie soll, unter Benutzung der mab-
gebenden Hiilfsmittel, auf die Bediirfnisse der hohern
Mittelschule berechnet sein;

2. folgende Klausurarbeiten:

a) Verdeutschung und geschichtliche Erldauterung eines
Stiickes aus einem antiken,

b) Verdeutschung und geschichtliche Erlduterung eines
Stiickes aus einem modernen Quellenschriftsteller oder
Geschichtschreiber,

beides in den vom Kandidaten bezeichneten Sprachen.
Der Examinand erhélt in der Klausur den Text und
eventuell weitere Hiilfsmittel.

¢) Eine Darstellung eines groBfern weltgeschichtlichen
Zusammenhanges, mit Beriicksichtigung der maB-
gebenden geographischen Bedingungen.
(Dauer: je 4 Stunden.)

$29. Die miindliche Priifung umfaBt:

a) Die ganze Weltgeschichte, mit besonderer Beriicksichti-
gung der Teile, innerhalb deren die Themata der Haus-
arbeiten liegen; der Kandidat hat dabei zu bekunden, daB
er mit den Haupterscheinungen der Kunst- und Verfas-
sungsgeschichte (auch mit der wichtigsten Gesetzgebung
von Bund und Kantonen der Schweiz), sowie den wichtig-
sten wirtschaftsgeschichtlichen Problemen bekannt ist;
aufBlerdem wird die Kenntnis der bedeutendsten Quellen und
Darstellungen, sowie der maBgebenden geographlschen
Verhiltnisse verlangt;

(Dauer: 1% Stunden.)

b) Verdeutschung eines Stiickes
1. aus einem antiken,
2. aus einem modernen Geschichtschreiber oder Quellen-
schriftsteller;
(Dauer: zusammen 25 Minuten.)
¢) Kollogquium iiber Didaktik des Mittelschulunterrichtes;
(Dauer: 20 Minuten.)

d) zwel Probelektionen nach § 18.

C. Deutsch, Englisch und romanische Sprachen.
§ 30. Die Priifung erstreckt sich auf: Deutsech, Englisch,
Franzosiseh, Italienisch, Spanisch.
§ 31. Der Kandidat hat aus den genannten Fichern ein Haupt-

und ein Nebenfach zu wiithlen. Als Nebenfach kann auch Griechisch,
Latein oder Geschichte (eventuell Geographie) gewihlt werden.

-
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1., Hauptfach.
: 1. Vorpriifuneg.
§ 32. Die Priifung umfabBt:

a) Im Deutschen:

Phonetik. Ubersetzen eines gotischen, alt- oder mittel-
hochdeutschen Textes.

Kenntnis der alt- und mittelhochdeutschen Literatur-
geschichte.

(Dauer: # Stunden.)

b) Im Englischen:

1. Deskriptive Phonetik. :
2. Geschichte der dltern englischen Literatur.

3. Ubersetzen eines leichtern angelsichsischen oder eines
mittelenglischen Textes (nach Wahl des Kandidaten).
(Dauer: % Stunden.)

¢) Im Franzosischen:

Deskriptive und historische Phonetik. Geschichte der
dltern franzosischen Literatur. Ubersetzen eines leichiern
altfranzosischen (altprovenzalischen) Textes.

(Dauer: % Stunden.) :

d) Im Italienischen:

Deskriptive und historische Phonetik. Geschichte der
dltern italienischen Literatur. Ubersetzen eines leichtern
altitalienischen Textes.

(Dauer: % Stunden.)

e) Im Spanischen: entsprechend d.

2. SchluBpriifung.
(Die in der Vorpriifung erledigten Forderungen fallen weg.)

§ 33. Der Kaﬁdidat hat zu liefern:
1. zwei Hausarbeiten:

a) eine literar- oder sprachgeschichtliche, auf Grund
selbstiindiger Quellenstudien verfaBte Arbeit;

b) eine auf die Bediirfnisse des Unterrichts berechnete
Darstellung, deren Gegenstand vom Priifenden be-
stimmt wird. Ist die erste Hausarbeit literargeschicht-
lich, so soll die zweite sprachgeschichtlich sein und
umgekehrt. Bei den Fremdsprachen ist diese Arbeit
in der betreffenden Sprache abzufassen.

Die Klausurarbeiten betreffen:

a) Im Deutschen:
Bearbeitung eines sprachgeschichtlichen Themas, wenn
die erste Hausarbeit literargeschichtlich ist, oder eines
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literargeschichtlichen Themas, falls jene sprachgeschicht-
lich ist.

(Dauer: 4 Stunden.)
b) Im Englischen:

1. Ubersetzen und philologische Erklirung eines éltern
oder modernen Textes.
(Dauer: 4 Stunden.)

2. Ubersetzung ins Englische nach diktiertem oder ge-
drucktem deutschem Text.
(Dauer: 1 Stunde.)

¢) Im Franzosischen:
1. Ubersetzen und philologische Erklirung eines é&ltern
oder modernen Textes.
(Dauer: 4 Stunden.)
2. Ubersetzung ins Franzosische nach diktiertem oder ge-
drucktem deutschem Text.
(Dauer: 1 Stunde.)
d) Im Italienischen: entsprechend c.
e) Im Spanischen: entsprechend c.

§ 34. Die miindliche Priifung, deren fachwissenschaftlicher
Teil in der betreffenden Sprache abgenommen wird, umfaBt:
a) Im Deutschen: :

1. Phonetik. Ubersetzen eines gotischen, alt- oder mittel-
hochdeutschen Textes.

2. Kenntnis der Entwicklung der deutschen Sprache und
Literatur.
(Dauer: zusammen 1»% Stunden.)

3. Kolloquium iiber Didaktik des Mittelschulunterrichtes.
(Dauer: 20 Minuten.)

4. Zwei Probelektionen nach § 18.

b) Im Englischen:
1. Kenntnis der Entwicklung der englischen Literatur und
Kultur.
2. Kenntnis der neuenglischen Grammatik auf historischer
Grundlage.
3. Leichte und korrekte Handhabung der lebenden eng-
lischen Sprache.
(Dauer: zusammen 1% Stunden.)
4. Kolloguium iiber Didaktik des Mittelschulunterrichtes.
(Dauer: 20 Minuten.)
5. Zwei Probelektionen nach § 18.
¢) Im Franzosischen:

1. Kenntnis der Entwicklung der franzosischen Literatur
und Kultur.
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3.

4.

5.
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Kenntnis der neufranzosischen Grammatik auf histo-
rischer Grundlage.

Leichte und korrekte Handhabung des Neufranzosischen.
(Dauer: zusammen 17 Stunden.)

Kolloguinm iiber Didaktik des Mittelschulunterrichtes.
(Dauer: 20 Minuten.)

Zwei Probelektionen nach $§ 18.

d) Im Italienischen: entsprechend c.
e) Im Spanischen: entsprechend c.

§ 35.

I1I. Nebenfach.

Die Priifungen in den Nebenfidchern umfassen:

a) Im Deutschen:

%
2.

Schriftlich: Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).
Miindlich: Mittelhochdeutsch. Neuhochdeutsche Gram-
matik auf geschichtlicher Grundlage. Haupterscheinun-
gen der deutschen Literatur.

b) Im Franzosischen (oder Italienischen, Englischen, Spa-
nischen):

i e
2.

Schriftlich: Ubersetzung in die betreffende Sprache.
Miindlich: Lesen und Ubersetzen von Texten aus der
lebenden Schriftsprache mit Befragung iiber Gram-
matik (auf geschichtlicher Grundlage) und Literatur
(Haupterscheinungen). Deskriptive Phonetik. Korrek-
tes Sprechen.

¢) In Latein (oder Griechisch):

1.

2.

Schriftlich: Ubersetzung und Erkldrung eines pro-
saischen oder poetischen Textes.

Mindlich: Ubersetzen aus Schulschriftstellern mit Be-
fragung itber Grammatik (auf geschichtlicher Grund-
lage) und Literatur (Haupterscheinungen).

d) In Geschichte:

i &

2.

Schriftlich: Ubersetzung eines Stiickes aus einem Quel-
lenschriftsteller mit geschichtlichen Erlduterungen;
der Kandidat hat die Sprache zu bezeichnen, aus der er
die Ubersetzung zu liefern wiinscht.

Miindlich: Allgemeine Geschichte und Kulturgeschichte
bis auf die Gegenwart.

e) In Geographie (Priifender: einer der Vertreter der Geo-
graphie an der philosophischen Fakultat II):

15

Schriftlich: Bearbeitung eines Themas aus der Linder-
oder Volkerkunde.

2. Miindlich: Allgemeine Geographie, Lander- und Volker-

kunde.
(Dauner der schriftlichen Priifungen: je 4 Stunden,
der miindlichen: je 40 Minuten.)
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VI. Bestimmungen fiir besondere Priifungen.

§ 36. Die Priifungskommission setzt in jedem einzelnen Fall
im AnschluB an die in §§ 13—35 enthaltenen Bestimmungen den
Modus einer besonderen Priifung fest:

a) Fir Kandidaten, die zu ihrer Fachrichtung noch ein wei-
teres Hauptfach aus einer andern Fachrichtung hinzu-
zunehmen wiinschen;

b) fiir Kandidaten der Fachrichtung C, die zwei Haupt-
ficher, anstatt eines Hauptfaches und eines Nebenfaches
wihlen; :

¢) fiir Kandidaten in Féchern, die nicht als regelmiBige
Priifungsficher vorgesehen sind (zum Beispiel Kunst-
geschichte).

§ 37. Bei Kombination von einer Hauptrichtung mit weiteren
Hauptfiachern oder von mehreren Hauptfichern gelten unveriandert
die Forderungen von §¢§ 13—34:; doch soll:

1. aus jedem Hauptfach nur eine Hausarbeit geliefert wer-
den, bei Sprachen in der einen eine sprach-, in der andern
eine literargeschichtliche; bei Kombination mit Geschichte
sind die in § 28, 1 a, bezeichnete Hausarbeit, die in § 28, 2 ¢,
bezeichnete Klausurarbeit und nach freier Wahl des Kan-
didaten eine der in § 28, 2a und 2 b, bezeichneten Klausur-
arbeiten zu liefern; wird Latein als Hauptfach kombiniert,
so wird in der miindlichen Priifung auch die Ubersetzung
eines Stiickes aus einem leichtern griechischen Schrift-
steller gefordert (Dauer: * Stunde);

die Gesamtdauver der miindlichen Priifung betrigt 2%
Stunden. :

NB. Allenfalls kommt auch Kombination eines Hauptfaches mit Geo-
graphie (in vollem Umfange) in Frage; iiber die Anforderungen in Geographie
unterrichtet das Reglement iiber die Diplompriifung an der philosophischen
Fakultat II. :

§ 38. Den Kandidaten ist die Moglichkeit geboten, sich neben
ihrer Fachrichtung noch in weiteren Nebenfidchern priifen zu
lassen. Diese Priifung kann gleichzeitig mit der Hauptpriifung
und darf nicht spidter als zu Beginn des dritten Semesters nach
derselben stattfinden. Uber die Anforderungen unterrichtet § 35.

[N

VII. SchluB3- und Ubergangsbestimmungen.

; § 39. Anwirter auf eine Mittelschulstelle ohne Diplom fiir das
hohere Lehramt, die auf eine mehrjahrige Lehrtitigkeit zuriick-
blicken, konnen auf Antrag einer Wahlbehorde von der Erziehungs-
direktion der Diplompriifungskommission zu einer besonderen
Priifung (Kolloquium) zugewiesen werden, die ihnen die Erwer-
bung eines Befdahigungsausweises unter Beriicksichtigung ihrer be-
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sonderen Verhiiltnisse ermoglicht. Den Umfang dieser Priifung
bestimmt fiir jeden einzelnen Fall die Kommission.

§ 40. Vorstehendes Reglement hebt das Reglement vom 30. Juni
1925 auf; es tritt sofort in Kraft.

§ 41. Kandidaten, die ihre Studien vor dem Wintersemester
1927 begannen, haben bis zum Herbst 1931 das Recht, sich nach dem
Reglement vom 30. Juni 1925 priifen zu lassen.

16. Wegleitung fiir die Vorbereitung auf das hdohere Lehramt in den
Fachern der philosophischen Fakultdt | der Universitdt Ziirich.
Vergleiche das Reglement iiber die Diplompriifung fiir das hohere
Lehramt in den philologisch-historischen Féchern an der Uni-
versitdt Zirich. (Vom 28. Januar 1930.)

Allgemeine Vorbemerkungen.

Studierende, die auf eine Anstellung an einer ziircherischen
Mittelschule Anspruch machen, haben sich einer Diplompriifung
nach den Bestimmungen des Reglementes iiber die Diplompriifung
fiir das hohere Lehramt vom 28. Januar 1930 zu unterziehen. Der
Besitz eines Diploms oder eines Fihigkeitsausweises nach $ 39 des
Reglementes gilt als Voraussetzung fiir eine Wahl als Mittelschul-
lehrer des Kantons Zirich.

Das Diplom wird auch andernorts als Befidhigungsausweis fiir
die Anstellung an einer Mittelschule anerkannt, in gewissen Kan-
tonen sogar gefordert.

Die folgende Wegleitung kann nur die allgemeine Richtlinie
geben. Die wirkliche Reihenfolge der Vorlesungen und Ubungen
stimmt nicht immer iiberein mit der durch die Wegleitung be-
stimmten Anordnung. Die Vertreter der einzelnen Féacher sind
gerne bereit, den Studierenden bei der Einrichtung ihrer Studien
und insbesondere bei der Auswahl von Vorlesungen und Ubungen
an die Hand zu gehen,

Fiir die Moglichkeit von Fiacherverbindungen wird auf $ 36,
fiir die Wahl von Nebenfichern (Sprachen, Geschichte, Geographie)
auf § 38 des Reglementes verwiesen. Allenfalls kommt auch Ver-
bindung eines Hauptfaches mit Geographie (in vollem Umfange) in
Frage; iiber die Anforderungen in Geographie gibt das Reglement
iitber die Diplompriifung in den mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Féachern AufschluB. Fur die Auswahl geeigneter Vor-
lesungen und Ubungen zur Vorbereitung auf ein Nebenfach wird
empfohlen, den Rat der betreffenden Fachvertreter einzuholen.

Allen Kandidaten wird der Besuech von Vorlesungen und
Ubungen zur Didaktik des Mittelschulunterrichts (obligatorisches
Priifungsfach) empfohlen.
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Uber die Kurse in Didaktik sieht der Anhang-die Organi-
sation vor.
1. Hoheres Lehramt im Deutschen.

Vorbemerkung Es ist sehr wiinschenswert, da der Stu-
dierende sich auch auf den Grenzgebieten und in den Hiilfswissen-
schaften, wie iibrige germanische Sprachen, vergleichende Gram-
matik, deutsche Mythologie und Heldensage, deutsche Altertums-
kunde, politische und Kulturgeschichte, Paldographie, Geschichte
der neuern Philosophie, der griechischen und romischen, der eng-
lischen und franzosischen Literatur umsehe, iiberhaupt den Kreis
seiner Interessen moglichst weit ziehe und mit den Geistes-
stromungen seiner Zeit Fiithlung nehme. Gefordert sind fiir die
Diplompriifung der Besuch einer Vorlesung tiber allgemeine Pada-
gogik oder iiber beide Teile der Psychologie oder iiber Geschichte
der Padagogik und die Teilnahme an einem didaktischen Kurse.

Phonetik, Gotisch, Althochdeutsch und Altsichsisch mit Ubun-
gen. Lektiire mittelhochdeutscher und élterer neuhochdeutscher
Texte. Deutsche Sprachgeschichte. Sprachgeschichtliche Ubungen.
— Literaturgeschichte aller Perioden. Literaturwissenschaftliche
Ubungen. — Didaktischer Kurs.

Der Besuch des Seminars und des Proseminars ist obliga-
torisch.

Allfallige Vorpriifung (nach vier Semestern): Pho-
netik. Ubersetzen eines gotischen, althochdeutschen oder mittel-
hochdeutsechen Textes. Alt- und mittelhochdeutsche Literatur-
geschichte.

Dazu in der

SchluBprufung: Geschichte der deutschen Sprache und
der neuern deutschen Literatur. Didaktik des Mittelschulunter-
richts. Probelektion.

Fiir .das zweite Fach, in dem der Kandidat nach § 31 des
Reglementes gleichzeitig die Priifung zu bestehen hat, ist der
besondere Studienplan zu vergleichen.

2. Hoheres Lehramt in Franzosisch und Italienisch
(oder Spanisch).

Vorbemerkung Dem Studierenden wird empfohlen, sich
nicht von Anfang an auf romanistische Facher zu beschrinken,
sondern sein Latein weiter zu pflegen und sich in andern
Sprachen und Literaturen umszusehen. Vorlesungen iiber Ge-
schichte, romanische Kunstgeschichte und Philosophie werden
ihm spéter groBe Dienste leisten. Gefordert fiir die Diplom-
priifung sind der Besuch einer Vorlesung iiber allgemeine Pida-
gogik oder beide Teile der Psychologie oder iiber Geschichte der
Pidagogik und die Teilnahme an einem didaktischen Kurse.
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Fiir spitere Lehrtitigkeit an einer Handelsschule ist der
Besuch einer Vorlesung iiber Handelsbetriebslehre oder handels-
technischer Ubungen notwendig.

Der unerldBliche ldngere Aufenthalt im franzosischen und
italienischen Sprachgebiet wird am besten in die Mitte der
Studienzeit verlegt. :

Erste vier Semester: Befestizung der Kenntnisse in
neufranzosischer und neuitalienischer Sprache wund Literatur.
Elemente des Altfranzosischen, Altprovenzalischen und Altitalie-
nischen. Kursorische lateinische Lektiire. Phonetik. Historische
Grammatik. Geschichte der #ltern Literaturen.

Spiatere Semester: Reichliche Lektiire alter und neuer
franzosischer und italienischer Autoren. Neuere Literaturgeschichte.
Selbstiandiges Studium der historischen Grammatik. Elemente
des Spanischen und Rétischen. Vergleichende Grammatik. Dia-
lektologie. Sprachgeographie. Stilistik. Sprachprinzipien. Didak-
tischer Kurs.

Der Besuch der Seminarien und des Proseminars (bis zur An-
nahme der AkzeBarbeit) ist obligatorisch. Die Leiter der Semi-
narien konnen jedoch Anfinger dispensieren, wenn der Stoff zu
hohe Anforderungen stellt. Um ordentliches Mitglied zu werden,
hat der Kandidat nach Anleitung eine AkzeBarbeit, in der Regel
iiber die Sprache eines altfranzosisehen Autors, einzureichen. Das
Thema wird von einem der Seminarleiter gegeben, jedoch nicht
vor dem dritten Semester.

Allf#llige Vorpriifung (nach vier Semestern): Uber-
setzen eines leichtern altfranzosischen (oder altprovenzalischen)
und altitalienischen Schriftstellers. Phonetik. Elemente der histo-
rischen Grammatik. Geschichte der &ltern franzosischen und
italienischen Literatur. — Dazu in der

SchluBpriifung: Geschichte der neuern Literaturen.
Historische Grammatik. Einige Kenntnisse der Dialekte. Lin-
guistik. Ausweis iiber Beherrschung der lebenden Sprachen.
Didaktik des Mittelschulunterrichts. Probelektionen.

NB Entsprechende Anforderungen gelten fiir Spanisch.

3. Hoheres Lehramt in Englisch.

Vorbemerkung Es ist sehr wiinschenswert, daBl der
Studierende sich auch auf den Grenzgebieten und in den Hiilfs-
wissenschaften wie politische nnd Kulturgesehichte (insbesondere
Englands), Geschichte der neuern Philosophie, Geschichte der grie-
chischen und romischen Literatur und besonders auf dem Gebiete
der germanischen und romanischen Sprachen wund Literaturen
umsehe. Die Kenntnis in deutscher und franzosischer Literatur,
wie die Mittelschule sie bietet, ist fiir das Studium der englischen
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Literatur nicht ausreichend. Gefordert sind fiir die Diplom-
priifung der Besuch einer Vorlesung tiber allgemeine Piddagogik
oder itber beide Teile der Psychologie oder iiber Geschichte der
. Pddagogik und die Teilnahme an einem; didaktischen Kurse.

Fiir die spitere Lehrtitigkeit an einer Handelsschule ist der
Besuch einer Vorlesung iiber Handelsbetriebslehre oder handels-
technischer Ubungen notwendig.

Der erforderliche lidngere Studienaufenthalt in England wird
am besten in die zweite Halfte der Studienzeit verlegt.

Erste vier Semester: Angelsichsische Grammatik mit
Ubungen. Gotisch und Althochdeutsech mit Ubungen. Kursorische
lateinische Lektiire. Mittelenglische Grammatik mit TUbungen.
Angelsichsische, mittelenglische, #ltere neuenglische Literatur-
geschichte. Neuenglische Lektiire.

Spiadtere Semester: Historische Grammatik des Eng-
lischen. Syntax. Mittelhochdeutsech mit Ubungen. Geschichte der
neuern englischen Literatur. Literarhistorische Ubungen. Neu-
englische Lektiire. Didaktischer Kurs.

Allfallige Vorpriifung (nach vier Semestern): Pho-
netik. Geschichte der iltern englischen Literatur. Ubersetzen
eines leichtern angelsichsischen oder eines mittelenglischen
Textes. — Dazu in der

SchluBpriifung: Geschichte der englischen Sprache und
Literatur (mit besonderer Riicksicht auf die neuere Zeit). Kenntnis
der lebenden Sprache, Sprechfidhigkeit. Didaktik des Mittelschul-
unterrichts. Probelektion. '

Fiir das zweite Fach, in dem der Kandidat nach § 31 des
Reglementes gleichzeitig das Examen zu bestehen hat, ist der
besondere Studienplan zu vergleichen.

4. Hoheres Lehramt in Geschichte.

(Uber die besonders naheliegende Méglichkeit einer Kombination mit Geo-
graphie vgl. die allgemeine Vorbemerkung zu der Wegleitung.)

Vorbemerkung. Da an kleineren Schulen die Lehrstellen
fiir Geschichte oft mit andern Féichern verbunden sind, wird den
Kandidaten der Geschichte empfohlen, auch das Diplom in einem
Nebenfach zu erwerben (§ 38 des Reglementes).

1. Hauptfach: Darstellende Geschichte. Einfithrung in
die Geschichtswissenschaft. Vollstidndiger Kurs iiber
allgemeine Geschichte, Schweizergeschichte. Einige Spe-
zialvorlesungen mnach personlicher Neigung. Mindestens
zwel Abteilungen des historischen Seminars in jedem
Semester. Wirtschafts-, Kunst-, Kulturgeschichte. Didak-
tischer Kurs.
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2. Hiilfswissenschaften: Quellenkunde, Paldographie,
Diplomatik (Chronologie, Genealogie, Siegelkunde, Archiv-
und Bibilotheklehre); historisch-politische Geographie,
allgemeine und schweizerische Verfassungsgeschichte.

3. Philologische und philosophische Vorbil-
dung: Interpretation lateinischer wund griechischer
Autoren (und ein oder zwel Semester klassisch-philolo-
gisches Proseminar oder Seminar).

Deutsche, franzosische oder englische und italienische
Sprache und Literaturgeschichte (und ein bis zwei
Semester germanistisches Seminar) oder mittelhoch-
deutsche, franzosische, englische, italienische Lektiire.

Logik und Erkenntnistheorie oder Geschichte der
Philosophie (gefordert sind fiir die Diplompriifung der
Besuch einer Vorlesung iiber allgemeine Pidagogik oder
itber beide Teile der Psychologie oder iiber Geschichte der
Pidagogik).

4, Vorlesungen anandern Fakultitenzur Aus-
wahl je nach Neigung und Studienfach:
Kirchengeschichte, Kirchenrecht, Politik, Rechtsgeschichte,
allgemeines Staatsrecht, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, Volkerrecht, Nationalokonomie, Finanzwissenschaft,
Romisches Recht, Linder- und Volkerkunde.

Allfallige Vorpriifung (nach vier Semestern): Alte
Geschichte (und ‘Kunstgeschichte) und alte Geographie.

Dazu in der

Schlufpriifung: Allgemeine Geschichte, Schweizer-
geschichte, historische Hiilfswissenschaften. Didaktik des Mittel-
schulunterrichts. Probelektionen.

5. Hoheres Lehramt in klassischer Philologie (Griechisch,
und Latein mit alter Geschichte).

Vorbemerkung. Es wird den Xandidaten dringend
empfohlen, sich nicht auf die Priifungsficher zu beschrinken,
sondern sich auf den Grenzgebieten und in den Hiilfswissen-
schaften umzusehen, zum Beispiel in Philosophie, neuern Sprachen
und Literaturen, vergleichender Sprachwissenschaft, Orientalia
(Kenntris der Elemente des Sanskrit ist besonders fiir die histo-
risch-vergleichende Grammatik des Griechischen und Lateinischen
sehr erwiinscht), allgemeiner Geschichte (Kultur-, Kunstge-
schichte), Paldographie, Papyruskunde u.s.w. Immerhin sollen
Vorlesungen und Ubungen aus den Hauptfichern im Mittelpunkte
stehen und Zeit und Kraft genug bleiben fiir eigene Arbeit und
eine moglichst ausgedehnte Lektiire der antiken
Schriftsteller, die fiir eine ersprieBliche Lehrtatigkeit die unent-
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behrliche Grundlage bildet. Gefordert sind fiir die Diplompriifung
auBer dem Fachstudium der Besuch einer Vorlesung tiiber allge-
meine Piadagogik oder iiber beide Teile der Psychologie oder iiber
Geschichte der Piadagogik, iiber alte Kunst (mit archiologischen
Ubungen) und iiber Geschichte der griechischen Philosophie, sowie
die Teilnahme an einem didaktischen Kurse.

Fiir das Fachstudium kommen auBer allfilligen Ein-
fithrungen in die klassische Aliertumswissenschaft oder einzeine
ihrer Gebiete (Sprachwissenschaft, Archidologie) in erster Linie
in Betracht: Vorlesungen tiber Geschichte der griechischen und
lateinischen Literatur, iiber historisch-vergleichende Gram-
matik (Laut- und Formenlehre, Syntax) des Griechischen und
Lateinischen, iiber griechische und lateinische Altertiimer
(Rechts-, Staats-, Privataltertiimer u.s.w.), iiber Geschichte der
alten Kunst, iiber alte Geschichte und Geographie,
weiter die Interpretationsvorlesungen iber Ilitera-
rische und inschriftliche Denkmaéler.

Tunlichst bald soll der Studierende teilnehmen an den Inter-
pretations- und Stiliibungen im Proseminar und Seminar,
sowie an den sprach- und kunstgeschichtlichen (arehiologischen)
Ubungen:; in den spitern Semestern sollen Seminar und Ubun-
gen im Mittelpunkte stehen. Der Zutritt zum Seminar wird in der
Regel erst nach zweisemestrigem Besuche des Proseminars durch
eine kleinere wissenschaftliche Arbeit erlangt. Alsdann wird der
Studierende im allgemeinen gut daran tun, bis zur Priifung an
samtlichen Abteilungen des Seminars teilzunehmen. Anfinger,
aber auch Vorgeriickte, werden sich mit Nutzen an der lateinischen -
und griechischen kursorischen Lektiire beteiligen. Friihestens
im fiinften Semester erfolgt mit Vorteil der Besuch eines didak-
tischen Kurses.

Allfallige Vorprifung (nach vier Semestern): Alte
Geschichte (mit Beriicksichtigung der Verfassungs- und Kunstge-
schichte). — Dazu in der

SchluBpriifung: Ausweis iiber praktische Beherrschung
des Griechischen und Lateinischen. Praktische und historiseh-
vergleichende Grammatik des Griechischen wund Lateinischen.
Griechische und romische Literaturgeschichte. Didaktik des
Mittelschulunterrichts. Probelektionen.

Anhang.

Organisation der Kurse in Didaktik fiir die Kandidaten des
hohern Lehramtes der philosophischen Fakultit I
der Universitit Ziirich.
Fiir die Studierenden des hohern Lehramtes in den philologisch-
historischen Fichern bestehen an der philosophischen Fakultit I
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eine auBerordentliche Professur {fiir Didaktik des Mittelschul-

unterrichtes und besondere Kurse 111 der Didaktik der einzelnen
Lehrfacher.

Die Kurse werden auf folgender Grundlage durchgefiihrt:

1. Die Kurse dauern ein Semester mit wochentlich zwei
Stunden.

2. Fiir die Leitung der Kurse, soweit sie nicht in den Pflich-
tenkreis des Inhabers der auBerordentlichen Professur
fallt, erhalten in der Regel Lehrer der Mittelschule vom
Erziehungsrat einen Lehrauftrag.

3. In der Regel werden folgende Kurse eingerichtet:

Fiir Deutsch, fiir romanische Sprachen (Franzosisch
oder TItalienisch), fiir Englisch, fur Latein und Grie-
chisch, fiir Geschicnte.

4. Uber die Einrichtung und die Leitung der Kurse stellt die
philosophische Fakultidt I im Einvernehmen mit den Rek-
toraten der betreffenden Lehranstalten Antrag an den
Erziehungsrat.

5. Die Zulassung zu den didaktischen Kursen erfolgt in der
Regel frithestens im fiinften Studiensemester.

6. Die Lehrer der Didaktik wirken nach MaBgabe der Be-
stimmungen des Priifungsreglementes bei der Abnahme
der Priifung in ihrem Fach mit.

17. Wegleitung zum Studium der Diplomanden fiir das hohere Lehramt
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fichern an der
Universitdt Ziirich. Vergleiche das Reglement iiber die Diplom-
priifung fiir das hohere Lehramt in den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fichern an der Universitit Zirich. (Vom
28. Januar 1930.)

Allgemeine Vorbemerkungen.

Studierende, -die auf eine Anstellung an einer ziircherischen
Mittelsechule Anspruch machen, haben sich einer Diplompriifung
zu unterziehen nach den Bestimmungen des Reglementes iiber die
Diplompriifung fiir das hohere Lehramt vom 10. September 1929.
Der Besitz eines Diploms ist in der Regel Voraussetzung fiir eine
Wahl als Mittelschullehrer.

Das Diplom wird aueh andernorts als Befidhigungsausweis
fiir die Anstellung an einer Mittelschule anerkannt, in gewissen
Kantonen gefordert.

Uber die verschiedenen Moglichkeiten der ‘Durchfiihrung

dieses Studiums, sowie iiber die Diplompriifung gibt das erwéhnte
Reglement AufschluB.
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Die ,,Wegleitung®“ dient dazu, den Studierenden dariiber Aus-
kunft zu geben, welche Vorlesungen und Kurse beim Studium in
den verschiedenen Studienrichtungen besucht werden sollen.
Hierbei wird aber noch ausdriicklich auf § 5, letztes Alinea, des
Reglementes verwiesen, wo vorgeschrieben ist, daB alle Kandidaten
in demjenigen Fach, in dem sie ihre Diplomarbeit ausfiihren, ihre
Studien durch Besuch von Spezialvorlesungen und Praktika zu
erweitern und zu vertiefen haben, um sich die fiir die Ausfiihrung
der Diplomarbeit erforderlichen Fachkenntnisse anzueignen. Da-
bei wird nachdriicklich auf die Notwendigkeit des Besuches der

Vorlesungen und Kurse in allgemeiner und spezieller Didaktik
aufmerksam gemacht.

Die Kandidaten sind also gehalten, in dem Fach, in dem sie
die Diplomarbeit ausfithren, durch Besuch von weiteren Vor-
lesungen und Kursen, die in der Wegleitung nicht besonders
genannt sind, ihre Kenntnisse zu vertiefen. Die Fachvertreter
sind gerne bereit, den Studierenden bei der Auswahl dieser Vor-
lesungen und Kurse und bei der Einrichtung ihrer Studien
beratend an die Hand zu gehen.

Studiengang und Studienumfang in den einzelnen
Wissenschaften.

I. Mathematilk.

ayUberwichtirdier Vorlesunngen und
Ubungen:

1. Einfiihrung in die mathematische Behandlung der Na-
turwissenschaften (mit Ubungen) 5 Stunden.

2. Differential- und Integralrechnung (mit Ubungen im
Proseminar) 2 Semester je 5 Stunden.

3. Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes (mit

Ubungen) 5 Stunden.

Darstellende Geometrie (mit Ubungen) 2 Semester je

4 Stunden.

Zahlentheorie (4 Stunden).

Algebra (4 Stunden).

Funktionentheorie (4 Stunden).

Fldchentheorie (4 Stunden).

9. Projektive Geometrie (4 Stunden).

10. Gruppentheorie (4 Stunden).

11. Elliptische Funktionen (4 Stunden).

12. Hohere Funktionentheorie (4 Stunden).

13. Differentialgleichungen (4 Stunden).

14. Mathematische Grundlagen der Physik (4 Stunden).

15. Variationsrechnungen (4 Stunden).

16. Analytische Mechanik (4 Stunden).

o

P ANl



Kanton Ziirich.

17. Algebraische Kurven und Flichen (4 Stunden).
18. Grundlagen der Geometrie (4 Stunden).

19. Wahrscheinlichkeitsrechnung (4 Stunden).

20. Mathematisches Seminar (2 Stunden).

b) Umfang der Studien:

Studierende der mathematisech-physikalischen Richtung
haben die Vorlesungen und Kurse 2 bis 9, sowie drei Semester
Ubungen (Nr. 20) zu nehmen, wobei ihnen indessen freigestellt
wird, Vorlesung 5 oder 6 (Zahlentheorie, Algebra), sowie eine
der Vorlesungen 8 oder 9 (Fliichentheorie, projektive Geo-
metrie) durch zwei Vorlesungen der Gruppen 10 bis 19 zu er-
setzen. , '

Mathematik als Fach der andern Studienrichtungen er-
fordert den Besuch der Vorlesungen 1 und 3 oder 2 und 3.

II. Astronomie.

a)Ubersicht der Vorlesungen mnd

Ubungen:

1. Allgemeine Astronomie (3 Stunden). Dazu Ubungen im

wissenschaftlichen Rechnen (2 Stunden).

2. Geographische Ortsbestimmung und Einfiihrung in die
praktische Astronomie (3 Stunden). Dazu Ubungen in
Gruppen, je einen Abend wochentlich.

Einfiithrung in die Astrophysik (3 Stunden).

Bahnbestimmung der Himmelskorper (2 Stunden)).

5. Grundziige der mathematischen Geographie und der Orts-
bestimmung (2 Stunden). Dazu Ubungen je einen Wochen-
abend.

by mfang der:S tndien:

Studierende der mathematisch-physikalischen Richtung,
welche Astronomie wihlen, besuchen die Vorlesungen und
Ubungen 1 und 2, dazu 3 oder 4; Astronomie in geographisch-
geologischer Studienrichtung: Vorlesungen und TUbungen
1-and-2

Solchen Studierenden der geographnisch-geologischen Rich-
tung, die nicht Astronomie als Fach der ersten oder zweiten
Vorpriifung wihlen, wird empfohlen, die Vorlesung 5 mit den
zugehorigen Ubungen zu horen.

II]. Physik.
a)Ubersieht der Vorlesungen und
Ubungen:
1. Experimentalphysik mit Ergidnzungen. I.Teil: Mechanik,
Akustik, Wirme. II Teil: Elektrizitit und Optik (12
Stunden).

it
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2. Physikalisches Praktikum fiir Anfanger.

3. Theoretische Physik. Vorlesungen und Ubungen, die fol-
gende Gebiete umfassen: Mechanik der Punktsysteme und
der starren Korper, Mechanik der Kontinua, Thermo-
dynamik wund kinetische Gastheorie, Elektrodynamik,
Optik, Quantentheorie (sechssemestriger Kursus von je
4 Stunden plus 1 Proseminarstunde).

4. Ubungen im Demonstrieren von Schulexperimenten
(2 Stunden).

b)Umfang der Studien:

Studierende der mathematisch-physikalischen Richtung
haben die Vorlesung 1, das Praktikum 2 (8 Stunden), sowie
16 Stunden Vorlesung aus 3 (theoretische Physik) zu horen.
Dazu 4 Stunden Ubungen in theoretischer Physik. Empfoh-
len wird anBerdem der Besuch der Ubungen 4.

Studierende der chemisch-physikalisch-mineralogischeun
Richtung besuchen die Vorlesung 1, das Praktikum 2 (4 Stun-
den), aus dem Gebiet der theoretischen Physik die Vorlesung
ither Thermodynamik und kinetische Gastheorie (4 Stunden).

Wer in der biologischen oder in der geographisch-geo!lo-
gischen Studienrichtung Physik hort, hat die Vorlesung 1
(Jedoch ohne die zwei Erginzungsstunden), also zehnstiindig,
sowle das Anfiangerpraktikum 2, vierstiindig, zu nehmen.

IV. Chemie.

a) Ubersicht der Vorlesungen und
Ubungen: '

Anorganische Experimentalchemie (5 Stunden).

Organische Experimentalchemie (6 Stunden).

Analytisches Halbpraktikum.

Physikalische Chemie (6 Stunden).

Physikalisch-chemisches Praktikum (4 Stunden).

Chemisches Praktikum fiir Lehramtskandidaten (6 Stun-

den).

b) Umfang der Studien:

Beimi Studium in chemisch-physikalisch-mineralogischer
Richtung sind die Vorlesungen 1, 2 und 4, sowie die Prak-
tika 3 (2 Semester) und 5 (1 Semester) zu besuchen, ferner
wird 6 empfohlen. :

Studierende der andern Studienrichtungen konnen die
Vorlesungen 1 und 2, sowie das analytische Halbpraktikum 3
(1 Semester), oder aber Vorlesungen 1 und 4, hierzu ein
Semester analytisches Halbpraktikum wund ein Semester
physikalisch-chemisches Praktikum nehmen.

ST S 00 DS b
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V. Mineralogie.

a) Obhersicht i der Vorleguwanrencund
Ubungen:
1. Allgemeine Mineralogie I und II (6 Stunden).
2. Spezielle Mineralogie (3 Stunden).
3. Ubungen am Polarisationsmikroskop (2 Stunden).
4. Kristallographische Kleinpraktika (2 Stunden).
5. Mineralogische Praktika.
6. Einfiihrung in die Petrographie (1 Stunde).
7. Petrographie (3 Stunden).
8. Makroskopisches Gesteinsbestimmen (1 Stunde).
9. Vorlesung iiber Lagerstittenlehre (2 Stunden)
b) Umfang der Studien:

Studierenden der chemisch-physikalisch-mineralogischen

Richtung wird der Besuch der Vorlesungen und Ubungen 1- 4
empfohlen.

Kandidaten, die das Diplom in der geographisch-geolo-

gischen Richtung ablegen wollen, besuchen die Vorlesungen:
Allgemeine Mineralogie I (3 Stunden), Einfithrung in die
Petrographie, Petrographie, Makroskopisches Gesteinsbstim-
men und spezielle Mineralogie oder Vorlesung iiber Lager-
stattenlehre.

a) U
o

b) U
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VI. Geologie.

hergiehi der Morlesunpgen uand
bungen:

Allgemeine Geologie (4 Stunden).

Geologie der Schweiz (2 Stunden).

Allgemeine Stratigraphie (2 Stunden).

Geologische Ubungen (2 Stunden).

Geologie der Gebirge (2 Stundemn).

Anfingerpraktikum (6 Stunden).

Exkursionen.

Geologie von Europa (2 Stunden).

mfang der Studien:
Geologie als Fach der DiplomschluBlpriifung in der geo-

graphisch-geologischen Studienrichtung erfordert Vorlesun-
gen und Praktika 1 bis S.

Geologie als Fach der ersten oder zweiten Vorplufung

Vorlesungen 1 bis 3, sowie die Ubungen und Praktika 4 un< 6.

a) U

VII. Geogrdphie.
bersicht dier- VNrorlegnngen und

Ubungen:

1
2.

Linderkunde (18 Stunden).
Physische Geographie und Kartographie (9 Stunden).
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3. Anthropogeographie und Volkerkunde (4 Stunden).

Ubungen (8 Stunden).

5. Grundziige der mathematischen Geographie und geogra-
phischen Ortsbestimmung (2 Stunden, empfohlen 2 Stun-
den Ubungen).

6. Exkursionen.

b) Umfang der Studien: :
Geographie in geographisch-geclogischer Richtung: Vor-
lesungen und Ubungen 1 bis 6; fiir Studierende mit Astro-
nomie als Fach der ersten oder zweiten Vorprifung: Vor-
lesungen und Ubungen 1 bis 4, dazu 6.

Geographie als Nebenfach in andern Studienrichtungen:
Linderkunde (9 Stunden), Physische Geographie und Karto-
graphie (7 Stunden), Anthropogeographie oder Volkerkunde
(2 Stunden), Ubungen (3 Stunden).

o~

VIII. Wirtschaftsgeographie,

A Ubersieht-der Vorlesungen und
Ubungen:
1. Wirtschaftsgeographie (8 Stunden).
2. Ubungen (2 Stunden).
3. Volkswirtschaft (4 Stunden).

b) Umfang der Studien:

Wirtschaftsgeographie als Fach der zweiten Vorpriifung
in geographisch-geologischer Richtung: Vorlesungen und
Ubungen 1 bis 3.

IX. Botanik.

a) Ubersicht der Vorlesungen und
Ubungen:

Allgemeine Botanik I und II (8 Stunden).

Systematische Botanik I und II (8 Stunden).

Botanisch-mikroskopischer Ubungskurs (4 Stunden).

Ubungen im Pflanzenbestimmen (4 Stunden).

Exkursionen.

b) Umfang der Studien:

Fiir Studierende der biologischen Richtung sind die Vor-
lesungen und Kurse 1 bis 5 obligatorisch.

Kandidaten einer andern Studienrichtung mit Botanik als
Nebenfach belegen entweder allgemeine Botanik I und II,
sowie den botanisch-mikroskopischen Ubungskurs, oder syste-
matische Botanik I und IT mit Ubungen im Pflanzenbestimmen.

AT ol el
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X. Zoologie.

a) Ubersieht der Norlkesawngen nnd
Ubungen:
1. Zoologie (6 Stunden).
2. Vergleichende Anatomie (6 Stunden).
3. Physiologische, experimentelle und systematische Zoologie
(8 bis 12 Stunden).
4, Zootomischer Kurs (4 Stunden).

b) Umfang der Studien:

Fiir die Studierenden der biologischen Richtung ist der Be-
such der Vorlesungen und Ubungen 1 bis 4 vorgeschrieben.

‘Wird Zoologie in einer andern Studienrichtung gewihlt, so
sollen entweder die Vorlesungen 1, 2 und der zootomische
Kurs 4, oder aber Vorlesung 3 (im Umfang von 12 Stunden)
und der zootomische Kurs 4 besucht werden.

XI. Anthropologie.

a)OUbersicht dezr- Vorleanmwnngen-und
Ubungen:
1. Grundziige der Anatomie und Physiologie des Menschen

- I und II (6 Stunden).

Einfithrung in die allgemeine Anthropologie (1 Stunde).
Systematische Anthropologie I und II (4 Stunden).
Anfingerkurs fiir Korpermessungen (2 Stunden).
Anthropologie des fossilen und priahistorischen Menschen
(1 Stunde). :
Anfingerkurs fiir anthropologische Beobachtungen am
Skelett (2 Stunden).

b)) Umfang der Studien:

Studierende der biologischen Richtung besuchen die Vor-
lesungen und Kurse 1 bis 5, solehe, die in geographisch-geo-
logischer Richtung Anthropologie als Nebenfach wihlen,
Vorlesungen und Ubungen 1 bis 4; an Stelle von 4 (An-
fingerkurs fiir Korpermessungen) kann auch der Anfanger-
kurs fiir anthropologische Beobachtungen am Skelett 6
genommen werden.

O g 80 10
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XI11. Geschichlte.

a)Ubergiecehti~der Vorlesnnpgen und
Ubungen:
Allgemeine Geschichte:
1. Alte Geschichte (4 bis 6 Stunden).
2. Mittelalter (10 Stunden).
3. Neuzeit (12 Stunden).
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4. Wirtschaftsgeschichte (4 Stunden).
5. Ubungen (4 Stunden).
Schweizergeschichte:

6. Vorlesungen (zirka 12 Stunden).
7. Ubungen (2 Stunden).

b) Umfang der Studien:

Kandidaten, welche Allgemeine Geschichte als Fach der
DiplomschluBpriifung wihlen, haben die Vorlesungen und
Ubungen 1 bis 5 zu besuchen. Allgemeine Geschichte als
Fach der 1. oder 2. Vorpriifung erfordert die Vorlesungen:
Mittelalter (8 Stunden), Neuzeit (10 Stunden), sowie die
Ubungen (2 Stunden).

Schweizergeschichte als Fach der DiplomschluBpriifung:
Vorlesungen und Ubungen 6, 7, 4 und 5.

Schweizergeschichte als Fach der 1. oder 2. Vorpriifung:
Vorlesungen und Ubungen 6 und 7. :

XI111. Volkswirtschaft.

ajilihilersieht der Vorlesungen und

Ubungen:

1. Theoretische Sozialokonomie (4 Stunden).

2. Praktische Sozialokonomie: Vier Vorlesungen nach freier
Wahl aus den Gebieten Agrar-, Verkehrs-, Handels-,
Gewerbepolitik (8 bis 10 Stunden).

3. Finanzwissenschaft oder Statistik (3 bis 4 Stunden).

4, Ubungen (4 Stunden)

b) Umfang der Studien:

Fiir Studierende mit Volkswirtschaft als Fach der Diplom-
schluBpriifung: Vorlesungen und Ubungen 1 bis 4.

Fiir Studierende, die Volkswirtschaft als Fach der 1. oder
2. Vorpriifung bezeichnen: Vorlesung 1, Ubungen 4, sowie
6 bis 7 Stunden Vorlesungen iiber Verkehrs-, Handels-,
~Agrarpolitik.

ll. Kanton Bern.

: 1. Primarschule.
I. Aus: Plan d’études pour les Ecoles primaires francaises du Canton
de Berne. (Du 22 janvier 1930).
Décret de promulgation.

La Direction de l'instruction pubiique du canton de Berne,
vu Particle 21 de la loi sur 'organisation de l'instruction publique



	Kanton Zürich

